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Ausgabe 23/2014

Bücherschrank Wonsheim

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der öffentliche und jederzeit zugängliche Bücherschrank am Rathaus in Wonsheim 
erfreut sich großer Beliebtheit. Alle Einwohner/ innen unserer Verbandsgemeinde 
haben hier die Gelegenheit Bücher auszuleihen, zu entnehmen oder auch neue ein-
zustellen.

Durch den stetigen Wechsel der Bücher ist die literarische Vielfalt jederzeit gege-
ben und das Angebot hält für jeden Geschmack etwas bereit. Auch ist eine eigene 
kleine Abteilung für Kinder- und Jugendliteratur vorhanden.
Machen auch Sie von diesem Angebot Gebrauch!

Mit herzlichen Grüßen aus der Verwaltung!
Ihr

Gerd Rocker, Bürgermeister



Wöllstein - 2 - Ausgabe 23/2014

Krönung der Weinmajestäten 2014/2015 
im Wöllsteiner Gemeindezentrum

Auch in diesem Jahr verwandelten die Mitglieder der 
„Vino Generation“ das Wöllsteiner Gemeindezent-
rum wieder in eine tolle Kulisse für die Krönung der 
neuen Weinmajestäten. Mit einer lustigen Darbietung 
zuerst im Bademantel und dann im Abendkleid ver-
abschiedeten sich am 17.05.2014 Weinkönigin Mir-
jam I. und die beiden Weinprinzessinnen Carina und 
Theresa aus dem Amt. In einer Diashow ließen sie ihre 
Amtszeit noch einmal Revue passieren, so dass die 
zahlreich erschienenen Gäste an dem ereignisreichen 
Jahr der Weinmajestäten nochmals teilhaben konnten. 
Anschließend erfolgte die Krönung der neuen Wein-
majestäten - Weinkönigin Carolin und Weinprinzessin 
Kerstin, die sich jeweils mit einem kurzen Video und 
einer Ansprache beim Publikum vorstellten und sehr 
gespannt sind, welche Ereignisse das Amtsjahr für sie 
bereithält. An der Krönung nahm auch die Rheinhessi-
sche Weinprinzessin Marlene Schuck teil. Im Anschluss 
an die Zeremonie hatten die Gäste die Gelegenheit 
die 100 Weine, die von den 25 Jungwinzern der Ver-
bandsgemeinde angeboten wurden, zu verkosten. Für 
das leibliche Wohl sorgte das Gourmettrio aus Stein-
Bockenheim. Die Musik der Band „online“ rundete den 
Abend ab.
Ein herzlicher Dank geht an die Jungwinzer und Jung-
winzerinnen der Verbandsgemeinde und allen voran 
an Katharina Faust aus Siefersheim, die wie im letzten 
Jahr, die Organisation und Durchführung der Veran-
staltung übernahm.
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Notrufe

 ■ Feuerwehr
Notruf ............................................................................................112

 ■ Polizei
Notruf ............................................................................................110
Polizei Wörrstadt ..........................................................06732/911100

Bereitschaftsdienste

 ■ Ärztlicher Notdienst
Für die Ortsgemeinden Wonsheim, Stein-Bockenheim und Wen-
delsheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftspraxis im DRK Krankenhaus Alzey, Kreuz-
nacherstr. 7-9 in 55232 Alzey
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Für die Ortsgemeinden Eckelsheim, Siefersheim, Wöllstein, 
Gumbsheim und Gau-Bickelheim zuständig:
Ärztliche Bereitschaftspraxis im Heilig-Geist-Hospital Bingen, Kapuzi-
nerstr. 19 in 55411 Bingen
Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag, 19.00 Uhr bis Folgetag, 07.00 Uhr
Mittwoch, 14.00 bis Donnerstag, 07.00 Uhr
Freitag, 16.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr
Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen, wie starken Herzbeschwer-
den, Bewusstlosigkeit oder schweren Verbrennungen, muss direkt der 
Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefordert werden.
Nähere Informationen siehe www.kv-rlp.de/260557

 ■ Krankenhäuser
Diakonie Bad Kreuznach 0671/6050
St. Marienwörth Bad Kreuznach 0671/3720
Klinitel Gensingen 06727/8900
Giftinformationszentrale Mainz 06131/19240
DRK Krankenhaus Alzey 06731/4070

 ■ „Helfer vor Ort“ 
First Responder-Einheit

Notruf über die Rettungsleitstelle: Telefon 19222 oder auch über die 
112
Bereitschaftszeiten:
Frw. Feuerwehr Stein-Bockenheim
Unter der Woche von 18.00 - 06.00 Uhr 
Am Wochenende und an Feiertagen 24 Stunden
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Ortsverein Wöllstein
Unter der Woche von 19.00 bis 06.00 Uhr
Am Wochenende und Feiertagen 24 Stunden

 ■ Kinderärzte Notdienst
im Diakonie Krankenhaus Kreuznacher Diakonie (4. OG)
Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach
Sprechstunden: Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr
Wochenende/Feiertage 09.00 - 12.00 Uhr / 16.00 - 18.00 Uhr
Telefon: 0671/605-2401

 ■ Zahnärztlicher Notfalldienst im Kreis 
Alzey

01805/666007 (0,12 € à Minute)
an Wochenenden und Feiertagen
Der für dringende Fälle eingerichtete Wochenend-Notfalldienst 
beginnt Samstag um 08.00 Uhr und endet Montag um 08.00 Uhr. An 
Feiertagen wird analog verfahren.

 ■ Apothekennotdienst-Regelung 
in Rheinland-Pfalz

Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Rufnum-
mer: 

01805-258825-PLZ
- also zum Beispiel 01805-258825-55597 für Wöllstein -

Kosten aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min., Mobilfunk-Preise 
abweichend (max. 0,42 €/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter www.lak-
rlp.de
Die aktuellen Notdienste werden auch an der Apotheke ausge-
hängt.

Redaktionsschlussvorverlegung

Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss wegen des bevorste-
henden Feiertages vorverlegt wird:

für KW 25 - am Mittwoch, den 11.06.2014

jeweils 16.00 Uhr.
Bitte reichen Sie Ihre Texte rechtzeitig zu dem genannten Termin 
ein. 

Später eingehende Beiträge können nicht mehr berücksichtigt wer-
den.

Ihre Redaktion
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 ■ Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Heinz Bohn, Tierarzt, In der Krummgewann, 55597 Wöllstein, Telefon 
06703/4646.

Bürgerservice

 ■ Rufbereitschaft Wasserversorgung
Für alle Ortsgemeinden zuständig: Wasserversorgung Rheinhessen-
Pfalz GmbH, Rheinallee 87, Bodenheim, Tel. 06135/6500.
Der Anruf wird über eine Rufweiterschaltung an den zuständigen 
Meister weitergeleitet.

 ■ Rufbereitschaft Abwasserbeseitigung
während der Dienststunden 06703/ 30240 oder 3020, nach Dienst-
schluss und am Wochenende 0175/7287265
Der Bereitschaftsdienst ist nur für Störungen an Hauptkanälen, 
Abwasserpumpstationen, Kläranlage, usw. zuständig.
Bei Verstopfungen an Hausanschlussleitungen (auch im Straßenbe-
reich) wenden Sie sich an entsprechende Fachfirmen, die Sie unter 
der Rubrik „Grubenentleerung“ im Branchenfernsprechbuch finden.

 ■ Rufbereitschaft Strom/Erdgasversorgung
EWR-Störungsdienst Tel. 0800 1 84 88 00 
E-Mail: stoerung@ewr.de 
RWE Westnetz GmbH Gas Tel. 0800/0 79 34 27

 ■ Wertstoffhof 
Der Wertstoffhof Wöllstein, Ostdeutsche Straße (auf dem Gelände der 
Raiffeisenwarengenossenschaft), hat folgende Öffnungszeiten:
1. März bis 30. Sept., dienstags u. donnerstags 16 bis 18 Uhr
1. Okt. bis 28./29. Febr., dienstags u. donnerstags 15 bis 17 Uhr
ganzjährig samstags 08.00 bis 12.00 Uhr.

 ■ Abfahrtszeiten des VG-Busses
jeweils mittwochs
Hinfahrt nach Wöllstein:
08.05 Uhr  Gau-Bickelheim -Rathaus, Am Römer 4
08.15 Uhr Eckelsheim -Bushaltestelle Ortsmitte
08.20 Uhr  Wendelsheim -Rathaus
08.25 Uhr Wonsheim -Rathaus
08.30 Uhr Stein-Bockenheim -Rathaus
08.40 Uhr Siefersheim -Bushaltestelle Ortsmitte
Rückfahrt:
09.55 Uhr Gau-Bickelheim
10.15 Uhr Eckelsheim
 Siefersheim
 Wonsheim
 Stein-Bockenheim
 Wendelsheim
Hin- und Rückfahrt von/nach Gumbsheim nach Bedarf, telef. Anmel-
dung unter 06703/1307

 ■ Zuständige bev. Bezirksschornsteinfeger 
für die Gemeinden Wöllstein, Gumbsheim, Eckelsheim, Siefers-
heim, Wonsheim, Stein-Bockenheim
Hermann Müller, Keltenstraße 3, 55597 Wöllstein

Tel. 06703/4945, Fax 06703/4935
Email woellsteiner-feger@t-online.de
für die Gemeinde Wendelsheim
Karl Reimann, Im Rosengarten 7, 55595 Mandel
Tel. 0671/34656
Email KarlReimann@gmx.de
für die Gemeinde Gau-Bickelheim
Andreas Heckmann, Schulstraße 52, 55595 Hargesheim
Tel. 0671/4831835
Email fegerheckmann@t-online.de

 ■ Gleichstellungsbeauftragte 
Sprechstunde von Anja Reinert-Henn: Erster Donnerstag im Monat, 
17.00 bis 18.00 Uhr oder nach Vereinbarung im Rathaus in der Ernst-
Ludwig-Str. 22, Wöllstein, Tel. 06703/960090 oder priv. 06703/3568

 ■  Bezirksbeamter Polizeiwache 
Sprechstunde Herr Rehbein: donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr in der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer E 14, Tel. 06703/30212.

 ■ Schiedsmann
Sprechstunden des Schiedsmannes Herrn Franz-Josef Lenges finden 
jeweils am 2. und 4. Donnerstag im Monat zwischen 16.00 und 18.00 
Uhr im Besprechungsraum im 1. OG der Verbandsgemeindeverwal-
tung statt.
Anmeldungen bitte unter Tel. 06703-302-0 oder privat 06703-1444. 

 ■ Schulen
Realschule plus Rheinhessische Schweiz Wöllstein
Schulleiter: Gerhard Hempel
Schulrat-Spang-Straße 7-9, 55597 Wöllstein, Tel. 06703 / 93040,
 realschuleplus@woellstein.de
http://www.realschuleplus-woellstein.de

Grundschule „St. Martin“ Gau-Bickelheim
Schulleiterin: Sonja Eschenauer
Pestalozzistraße 5, 55599 Gau-Bickelheim, Tel. 06701 / 2892, 
gs-gaubickelheim@woellstein.de
http://www.gs-gaubickelheim.de

Grundschule „Am Martinsberg“ Siefersheim
Schulleiterin: Christiane Hasselberg
In der Heidenhecke, 55599 Siefersheim, Tel. 06703 / 1663,
gs-siefersheim@woellstein.de, http://www.gs-siefersheim.de

Grundschule „Am Appelbach“ Wöllstein
Schulleiterin: Andrea Seelig
Eleonorenstraße 83, 55597 Wöllstein, Tel. 06703 / 301426, 
gs-woellstein@woellstein.de
http://www.gs-wöllstein.de

 ■ Bücherschrank Wonsheim
Der öffentliche Bücherschrank der Verbandsgemeinde Wöllstein 
befindet sich am Rathaus Wonsheim und ist jederzeit zugänglich und 
benutzbar. Der Schrank ist mit unterschiedlichster Literatur gut gefüllt, 
es können Bücher entnommen und neue eingestellt werden.
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Soziale DienSte

Landesamt für Soziales,  
Jugend und Versorgung

Sprechtage in der Verbandsgemeinde Wöllstein
Die Sprechtage finden alle 2 Monate statt und zwar in den Monaten 
Januar, März, Mai, Juli, September und November jeweils am 2. Mitt-
woch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Telefonische Anmeldung 
und Terminvergabe unter 06703/3020.
An den gleichen Tagen findet nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr der Sprechtag bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 2, 55543 Bad Kreuznach statt, der 
auch von Bürgern aus der Verbandsgemeinde Wöllstein in Anspruch 
genommen werden kann.
Anmeldung unter Tel. 0671/91-0 oder -14. 

Ev. Sozialstation Wörrstadt-Wöllstein
Häusliche Krankenpflege und Hauswirtschaftliche Versorgung
Die Zentrale in Wöllstein, Schulrat-Spang-Straße 2, ist montags bis 
freitags, von 08.00 bis 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. 
Anschließend ist eine Rufumleitung geschaltet.
Telefon-Nr.: 06703/9111-0, Fax: 06703/9111-20
E-Mail-Adresse: kontakt@sozialstation-woerrstadt-woellstein.de, 
Internet: www.sozialstation-woerrstadt-woellstein.de
Kostenlose Sozialberatung und Hilfe bei Antragstellung
Ansprechpartnerin: Lioba Baumeister, Tel.: 06703/9111-17.
 E-mail: lbaumeister@sozialstation-woerrstadt-woellstein.de

Caritaszentrum Alzey
Beratung für Frauen in Schwangerschaft und Notsituationen
Termine nach Vereinbarung Tel. 06731/941597
Haus- und Familienpflege Tel. 06731/941598
Computercafé und Kontakt für Angebote nicht nur für ältere Men-
schen in der Region Alzey

Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms, An der 
Hexenbleiche 36, Alzey. Beratung und Betreuung psychisch kranker 
Menschen und deren Kontaktpersonen.
Information und Terminvereinbarung: Montags bis freitags von 08.30 - 
12.00 Uhr, Tel. 06731/408-6011 u. 6012.

Ambulanter Hospizdienst
Der Hospizdienst engagiert sich für Menschen in der letzten Lebens-
phase und für deren Angehörige. Wir arbeiten ehrenamtlich und jeder 
kann den Dienst kostenlos in Anspruch nehmen ohne Ansehen der 
Konfession, der Kirchenzugehörigkeit oder der Nationalität.
Einsatzleitung: 
- für die Pfarrgruppe Wißberg:
 Marianne Groben, Burggasse 24, 55599 Gau-Bickelheim, Tel.: 

06701/573
- für die Pfarrgruppe Rheinhessische Schweiz:
 Margot Haubs, Römerring 4, 55597 Wöllstein, Tel. 06703/960379.

Arbeiterwohlfahrt
Altenhilfe - Mobiler Sozialer Hilfsdienst - Krankenpflege - Haus- und 
Familienpflege - Erholung- Jugendarbeit und Beratung - Kleiderkam-
mer.
AWO-Sozialstation
Schwerstkrankenpflege, Pflege behinderter und alter Menschen, Behand-
lungspflege, Familienpflege, Pflegeeinsätze (nach § 37 III SGB IX).
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Alzey-Worms e.V., Hellgasse 20 55232 
Alzey, Telefon 06731/7800
Ortsvereine:
Wendelsheim:1. Vors. Karl Walther, Am Pfortweg 1 Tel. 06734/8736, 
Fax 962450, awowalther@aol.com
Verleih von Kinder-Hüpfburgen, Verkaufsständen, Eistheke, Notruf-
Geräte, Vollautomatik-Krankenbetten, Festzelt 4 x 12 m, Altkleider-
Annahmestelle, Hilfe bei Wohnungsauflösung, Senioren-Nachmittage, 
Senioren-Tanzgruppe, Senioren-Gymnastik, Senioren-Singgruppe
Wöllstein: 1. Vors. Elsbeth Horn, Flonheimer Str. 21, Tel. 06703/1668,
- Verleih von Rollstuhl, jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorentreffen: 
14:30 Uhr im Raum der Verbandsgemeinde, Bahnhofstraße
Wonsheim: 1. Vors. Wilhelm Haupt, Schulstraße 1 Tel. 06703/303968, 
E-Mail: cernavin-Haupt@t-online.de
Verleih von Rollstühlen, Altkleider-Annahme, Hilfe bei Haushaltsauflö-
sungen, Seniorennachmittage, Notruf-Geräte
Soniorenzentrum Wörrstadt, Humboldstraße 3, 55286 Wörrstadt, 
Telefon: 06732/9140, Fax 06732/914199
seniorenzentrum.woerrstadt@awo-rheinland.de

Diakonisches Werk
Telefon 06731/9503-0
Fax 06731/950311
Email dw-alzey@dwwa.de
Erziehungsberatung, Jugendberatung, Suchtberatung Schwangeren-
beratung, Lebensberatung, Erholungshilfe
Treffen von Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenhilfe:
montags: Freundeskreisgruppe für Betroffene 19.30 - 21.00 Uhr
1. und 3. Mittwoch im Monat: Selbsthilfegruppe für Angehörige 19.30 
- 21.00 Uhr
mittwochs: Freundeskreis für Betroffene und Angehörige 19.30 - 21.00 
Uhr in Wörrstadt, Herrmannstr. 45 (Ev. Gemeindehaus)
Männerrunde
Gesprächskreis für Männer zu Alltagssorgen, Lebenskrisen, Partner-
schaft, Familie, Beruf…
donnerstags alle 14 Tage in geraden Kalenderwochen 19.00 - 21.00 
Uhr

Notruf und Beratung für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen

Mainz, Walpodenstr. 10, 55116 Mainz, Tel. 06131-221213, Fax: 06131-
229222, E-Mail: notruf@frauenzentrum-mainz.de
web. www.frauennotruf-mainz.de

Jugend- und Drogenberatungsstelle
Die Jugend- und Drogenberatungsstelle befindet sich in der Schloß-
gasse 11, 55232 Alzey, Tel.-Nr. 06731/1372 und 7689, Öffnungszei-

ten sind Mo. - Do. 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Fr. 09.00 
- 12.00 Uhr und nach Vereinbarung.

ILCO-Gruppe
Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit künstlicher Harn- und Darm-
ableitung trifft sich jeden vierten Donnerstag eines Monats, um 16.00 
Uhr, in Bad Kreuznach, im Krankenhaus St. Marien-Wörth Cafeteria 
der Bediensteten.
Ansprechpartner: Dieter Kaul, Hauptstraße 50a, 55546 Hackenheim, 
Tel. 0671/66073.

Sozialverband VdK - Kreisverband Alzey
Schwerpunkte unserer sozialrechtlichen Hilfe Renten- und Schwerbe-
hindertenrecht, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, Pfle-
geversicherung, Alten- und Sozialhilfe, Soziales Entschädigungsrecht, 
Patientenschutz und Patientenberatung usw.
Rodensteiner Straße 3, Alzey
Sprechstunden: 
Montag 08.30 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag 08.30 bis 
12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Tel.: 06731/548797-0 und Fax 06731/548797-90
Ortsverband Gau-Bickelheim: Tel. 06701/7404
1. Vorsitzender Wilhelm Inboden, Kreuzgasse 7
Ortsverband Wöllstein: Tel. 06703/305875 und 847
1. Vorsitzender Heinrich Frohnhöfer, Kreuzstraße 23

ASH Alzey-Worms e.V.
Kostenfreie Sprechstunde für Jugendliche bis 25 Jahren
Beratung zu allen Fragen der Ausbildung, Arbeit
Jugendscout
Verbandsgemeinde Wöllstein, Bahnhofstr.10
jeden 2.und 4. Dienstag im Monat: 10 – 12 Uhr
Beratung durch Frau Koblischeck, Dipl.-Sozialarbeiterin
Termine nach Vereinbarung 0162 544 05 31
www.ash-alzey.de, jugendscouts@ash-alzey.de
Träger: ASH- Arbeitslosen-Selbsthilfe Alzey-Worms e.V.
Das Projekt wird von EU, ESF, Land, Kreis und Jobcenter Alzey-
Worms unterstützt.

Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
Treffen jeden 1. Mittwoch im Monat 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, 
Haus der Familie, Schloßgasse 13, 55232 Alzey,
Kontakt: Tel. 06731-8923053 E-Mail: marita.debnar-fsh@gmx.de

Selbsthilfegruppe für  
Menschen mit Depressionen

Mehrgenerationenhaus, Schlossgasse 13, Alzey
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 19.00 – 21.00 Uhr.
Informationen beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheits-
amtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms unter der Rufnummer 06731 
/ 408-6121 
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Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Alzey  
und Umgebung

Treffen jeden 1. Mittwoch (Werktag) und darauffolgenden Samstag 
(Werktag) im Monat, jeweils von 14.00 bis ca.16.00 Uhr in der Ev. 
Sozialstation, Josselinstr.3 in Alzey (vor Erstbesuch bitte anmelden).
Kontakt:  M. Rothenmeyer Tel.: 06734/961177
 V. Senftleber Tel.: 06355/955891

Wöllsteiner Tischlein e.V.
Bahnhofstraße 1, 55597 Wöllstein
Ausgabe von Lebensmitteln an bedürftige Menschen.
Öffnungszeit: mittwochs von 09:00-12:00 Uhr
Kontakt: Fr. Krüger Tel.: 06703/961527 (AB)
e-Mail: woellsteiner.tischlein@gmail.com

Pflegestützpunkt Wörrstadt/Wöllstein
Kostenlose und trägerneutrale Beratung für hilfe- 

und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige. 
Hausbesuche möglich.

Offene Sprechstunden jeden 1. Dienstag von 9.30 bis 11.00 Uhr im 
Haus der Begegnung, Alzeyer Straße 18, 55597 Wöllstein.
Frau Katharina Bock,  Telefon Nr. 06731- 947 48 68
Mail: Katharina.Bock@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Träger: Sozialministerium Rheinland-Pfalz, Kranken- und Pflegekas-
sen in Rheinland-Pfalz, Landkreis Alzey-Worms, MKA Petra Tiedtke.

Verbandsgemeinde
Wöllstein
Bürgermeister Gerd Rocker
Bahnhofstraße 10 oder Postfach 45, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/302-0, Fax 06703/302-14
E-Mail VG-Verwaltung: info@vg-woellstein.org
E-Mail Amtsblatt: amtsblatt@vg-woellstein.org
Sprechstunden: montags - freitags 8.00 bis 12.00 Uhr
                           donnerstags 14.00 bis  18.00 Uhr
www.woellstein.de

Amtliche Bekanntmachungen

Rechtsverordnung der 
Verbandsgemeinde Wöllstein

Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (Lad-
öffnG) vom 21.11.2006 (GVBl. S. 351) i. V. m. § 3 Nr. 3 der Landes-
verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und 
technischen Gefahrenschutzes (AGSchZuVO) vom 26.09.2000 (GVBl. 
S. 379), zuletzt geändert durch die Landesverordnung zur Ände-
rung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes vom 
22.06.2004 (GVBl. S. 366), werden für den Bereich der Ortsgemeinde 
Siefersheim und Wöllstein folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
(1) Die Verkaufsstellen in der Ortsgemeinde Siefersheim dürfen am 
Sonntag, den 15.06.2014, 31.08.2014, 07.09.2014 und 19.10.2014 in 
der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 22.00 Uhr für die Dauer von max. 5 
Stunden geöffnet sein.
(2) Die Verkaufsstellen in der Ortsgemeinde Wöllstein dürfen am Sonn-
tag, den 15.06.2014 in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 22.00 Uhr für 
die Dauer von max. 5 Stunden geöffnet sein.

§ 2
(1) Werden an dem verkaufsoffenen Sonntag Arbeitnehmer länger 
als 3 Stunden beschäftigt, so sind diese an einem Werktag dersel-
ben Woche ab 13.00 Uhr von der Arbeit freizustellen. Statt an einem 
Nachmittag darf die Freizeit am Sonnabend- oder Montagvormittag 
bis 14.00 Uhr gewährt werden.
(2) Während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen sein 
muss, darf die Freizeit nicht gegeben werden.
(3) Jugendliche, werdende und stillende Mütter dürfen nicht beschäf-
tigt werden.

§ 3
Die Arbeitgeber haben ein Verzeichnis über Namen, Geburtsdaten, 
Beschäftigungsart und -dauer der am Sonntag beschäftigten Arbeit-
nehmer und über die gewährte Ersatzfreiheit zu führen.

§ 4
Ein Abdruck dieser Verordnung ist an geeigneten Stellen in den Ver-
kaufsstellen auszulegen oder auszuhängen.

§ 5
Zuwiderhandlungen gegen diese Rechtsverordnung werden als Ord-
nungswidrigkeit nach § 15 des Ladenöffnungsgesetzes geahndet.
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendliche 
werden als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 Jugendar-
beitsschutzgesetz vom 12.04.1976 (BGBl. S. 965) in der derzeit gülti-
gen Fassung geahndet.
Die Beschäftigung werdender und stillender Mütter am Sonntag, wird 
nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 des Mutterschutzgesetzes vom 17.01.1997 
(BGBl. I S. 22) in der derzeit gültigen Fassung als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt.

§ 6
Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Nach-
richtenblatt der Verbandsgemeinde Wöllstein in Kraft.

Wöllstein, den 21.05.2014
Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein

Gerd Rocker, Bürgermeister

Wasserwerk der VG-Wöllstein
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH als Betriebsführer 
des Wasserwerkes der VG Wöllstein informiert, dass für Wasserzäh-
ler, deren Eichgültigkeit zum Jahresende 2014 erlischt, ein Austausch 
erforderlich wird.
Dieser Zählerwechsel ist für die Kunden kostenlos.
Er wird, im Auftrag des Wasserwerkes der VG Wöllstein, von einer 
Fremdfirma durchgeführt. Die Monteure können sich mit Lichtbildaus-
weisen der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH legitimieren.
Die Zähler werden ab 02.06.2014 bis voraussichtlich Mitte Juli 2014 
gewechselt.
Die beauftragte Firma wird die Kunden vorab in einem Anschreiben 
über den bevorstehenden Zählerwechsel informieren und um Termi-
nabsprache bitten.
Wir bitten um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und stehen 
Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung.

Wöllstein, den 22.05.2014
Wasserwerk der VG Wöllstein

Telefon: 06703-30244
E-Mail: Wasserwerk@VG-Woellstein.org

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Telefon: 06135-730

Wasserwerk der Wasserversorgung
VG-Wöllstein Rheinhessen-Pfalz GmbH

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH als Betriebsfüh-
rer des Wasserwerkes Wöllstein informiert, dass die Wasserleitung 
in Wöllstein im Radweg im Bereich vom Scheideweg bis zur Rohr-
bach (hinter der Berliner Straße) saniert wird.
Der Radweg ist daher in der Zeit vom Montag, dem 26.05.2014 
bis zu Ende der Baumaßnahme, voraussichtlich Mitte August 
2014 nicht befahrbar.
Die gesamte Strecke bleibt während der Bauzeit abgesperrt.
Wir bitten die Nutzer des Radweges alternative Wegstrecken, z. B. 
Ernst-Ludwig-Straße zu befahren.
Wir bitten um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und ste-
hen Ihnen gerne bei Rückfragen zur Verfügung.

Wöllstein, den 22.05.2014
Wasserwerk der VG Wöllstein

Telefon: 06703-30244
E-Mail: Wasserwerk@VG-Woellstein.org

Amtsgericht Alzey
Aktenzeichen: K 61/2013  2. April 2014

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 24.06.2014 um 13:00 Uhr 
Gerichtsstelle Alzey, Schloßgasse 32, Zimmer 114 das nachfolgende 
Wohnungseigentum versteigert werden:
Grundbuch Wendelsheim Blatt 1397
lfdNr.  Fl. Nr., Beschreibung,  Größe
2 Die Teilerklärung ist geändert: das Wohnungseigentumsrecht 

beschreibt sich nunmehr wie folgt:
 Miteigentumsanteil von 65/ 986 an Grundstück
 Wendelsheim 3 7/3 Gebäude- und Freifläche
 Am Eicherwald  15  64
 verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 

Haus 1 Erdgeschoss links nebst Kellerraum, jeweils im 
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Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 3; für jeden Anteil ist 
ein besonderes Grundbuch angelegt (Blätter 1395 - 1406, 
1479, 1480); der hier eingetragenen Miteigentumsanteil ist 
durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden 
Sondereigentumsnrechte beschränkt; Sondernutzungsrechte 
sind begründet (hier zugeordnet: Pkw-Stellplatz Nr. 3); wegen 
Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums Bezugnahme 
auf die Bewilligung vom 29.11.1995; übertragen aus Blatt 
849; eingetragen am 30.01.1996.

zu 2 Die Teilerklärung ist geändert; Sondernutzungsrechte an 
den Spitzböden sind begründet; gemäß Bewilligung vom 
22.11.1996 (Ur.Nr. 999/96 Notar Dr. Thiersch, Hochheim); 
eingetragen am 04.03.1997.

(gem. Gutachten handelt es sich um: 2-Zimmer-Wohnung im Mehr-
familienhaus ca. 65 qm Wohn/Nutzfläche; Die postalische Anschrift 
lautet: Am Eicherwald 22 )
Der Wert des Grundstücks wurde festgesetzt auf 65.000 €
Internet-Infos: http://versteigerungspool.de

Aufforderung
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später 
als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte es 
spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn 
der Gläubiger widerspricht. Anderenfalls wird das Recht im gerings-
ten Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteige-
rungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten 
nachgesetzt. Es ist zweckmäßig schon 2 Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der 
Kündigung und der Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden 
Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich 
einzureichen oder zur Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Wer 
ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks, Erbbaurechts 
oder des nach §55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfah-

rens zu erwirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht 
dies nicht, so tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Grundstücks. Eine Grundschuld oder Rentenschuld, 
die nach den Regeln über das geringste Gebot bestehen bleibt und für 
die der Schuldner auch persönlich haftet, geht mit der der ihr zugrun-
deliegenden persönlichen Forderung auf den Ersteher nur über, wenn 
der Schuldner spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforde-
rung zur Abgabe von Geboten die gegen ihn bestehende Forderung 
unter Angabe ihres Betrages und Grundes anmeldet und auf Ver-
langen des Gerichts oder eines Beteiligten glaubhaft macht (§ 53 II 
ZVG). Die von dem Gläubiger, dem Eigentümer oder von diesem dem 
Gläubiger erklärte Kündigung einer Hypothek, einer Grundschuld oder 
einer Rentenschuld ist dem Ersteher gegenüber nur wirksam, wenn 
sie spätestens in dem Versteigerungstermine vor der Aufforderung zur 
Abgabe von Geboten erfolgt und bei dem Gericht angemeldet worden 
ist. Das gleiche gilt von einer aus dem Grundbuche nicht ersichtlichen 
Tatsache, infolge deren der Anspruch vor der Zeit geltend gemacht 
werden kann. (§ 54 ZVG)
Rechtsmittelbelehrung:
Die Terminsbestimmung ist nicht anfechtbar § 216 II ZPO (Musilak 
ZPO Rn 11), § 95 ZVG. Daher ist gem. § 11 RpflG das Rechtsmit-
tel der Erinnerung gegeben. Die Erinnerung ist innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen einzulegen ist. Die Frist für die Beschwerde beginnt 
mit der Zustellung und ist ist schriftlich beim Amtsgericht Alzey - 
Schlossgasse 32, 55232 Alzey einzulegen. Sie kann auch auch zu 
Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden. Die Erinnerung muss 
die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung enthalten und soll 
begründet werden.
Sollte die Erinnerung zurückgewiesen werden, muss der Beschwer-
deführer damit rechnen, dass ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt 
werden.

55232 Alzey, den 2. April 2014
Das Amtsgericht

- K 61/2013 -
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Betr.: Kanalisation und Straßenbau

Gewerbegebiet „Südlich der B 420“
Ortsgemeinde Gau-Bickelheim
Auftraggeber für:
Kanalbau
Abwasserentsorgungsbetrieb der VG Wöllstein
Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein 
Straßenbau
Ortsgemeinde Gau-Bickelheim
vertreten durch Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein
Folgende Leistungen sind nach VOB auszuführen:
Teil 1 Kanalbau
800 cbm   Erdaushub
200 cbm   Sandbettung, -ummantelung
300 cbm   Austauschboden
1.200 qm   Verbau
1 25 m   PVC-Rohre DN 250 SN 16
125 m   PVC-Rohre DN 300 SN 16
8 Stck   Fertigteilschächte
80 m   Kanalhausanschlüsse
Teil 2 Straßenbau
1000 cbm   Bodenaushub, Stärke 65 cm durchführen
1500 qm   Feinplanum herstellen 
700 cbm   Schottertragschicht, Stärke 45 cm einbauen
1300 qm   bit. Tragschicht 0/32, Stärke 10 cm einbauen
1300 qm   bit. Binder 0/16, Stärke 5 cm einbauen
1300 qm   Asphaltbeton 0/8, Stärke 4 cm einbauen
250 qm   Betonsteinpflaster verlegen
250 m   Rundborde 18/22 einbauen
250 m   Rinnenplatten 30/30/10-12 einbauen
250 m   Tiefborde 10/25 einbauen
5 Stck   Straßenabläufe 300/500
Die Ausschreibungsunterlagen incl. Diskette sind gegen Zahlung des 
Erstattungsbetrages in Höhe von 80,-- € beim Ingenieurbüro Bayer 
und Winkler, Anforderungsadresse: Alfons Bayer, Mainstraße 6, 
65462 Ginsheim-Gustavsburg, Tel. 0171-2625051, 06134-53452 
schriftlich anzufordern.
Die Einzahlung hat mit Verrechnungsscheck zu erfolgen.
Der Erstattungsbetrag wird nicht zurückgezahlt.
Ausschlusstermin:
05.06.2014
Versendung der Unterlagen ab: 
06.06.2014
Submission:
18.06.2014, 11:30 Uhr
Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein
- Sitzungssaal, 1. Stock -

Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Betr.: Wirtschaftswegebau Ortsgemeinde Wöllstein

Radwegergänzung „Gumbsheimer Straße“
Auftraggeber:
Ortsgemeinde Wöllstein vertreten durch Verbandsgemeindeverwal-
tung Wöllstein
Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein
Folgende Leistungen sind nach VOB auszuführen:
650 cbm   Bodenaushub, Stärke 50 cm durchführen
1200 qm   Feinplanum herstellen
1200 qm   Schottertragschicht, Stärke 40 cm einbauen
900 qm   bit. Tragdeckschicht, Stärke 10 cm einbauen
Die Ausschreibungsunterlagen incl. Diskette sind gegen Zahlung des 
Erstattungsbetrages in Höhe von 40,-- € beim Ingenieurbüro Bayer 
und Winkler, Anforderungsadresse: Alfons Bayer, Mainstraße 6, 
65462 Ginsheim-Gustavsburg, Tel. 0171-2625051, 06134-53452 
schriftlich anzufordern.
Die Einzahlung hat mit Verrechnungsscheck zu erfolgen.
Der Erstattungsbetrag wird nicht zurückgezahlt.
Ausschlusstermin:
05.06.2014
Versendung der Unterlagen ab:
06.06.2014
Submission:
18.06.2014, 12.00 Uhr
Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein
Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein
- Sitzungssaal, 1. Stock -

Nichtamtliche Mitteilungen

Altertumsverein für 
 Alzey und Umgebung e.V.

zu Gast bei der Verbandsgemeinde Wöllstein
Vom 13. Juni bis zum 27. Juli 2014 stellt der Altertumsverein für Alzey 
und Umgebung e.V. in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung 
in Wöllstein, Bahnhofstraße 10, in einer Ausstellung seine Arbeit vor.
Der Altertumsverein präsentiert die Ziele und Inhalte seiner Vereinsar-
beit sowie die für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wöllstein 
interessanten Ergebnisse. Insbesondere informiert die Ausstellung 
u.a. über die Themen Geologie, mittelalterlicher Geschichte wie Bur-
genkunde, über Auswanderung aus Rheinhessen und die Geschichte 
der Juden im Alzeyer Land.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich eingela-
den die Ausstellung zu besuchen.
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Freizeit- und Erlebnisbad „Am Schloss-
stadion“ 

Wassergymnastik
Ab dem 4. Juni 2014 findet mittwochs im Freizeit- und Erleb-
nisbad „Am Schlossstadion“ Wassergymnastik von 10.15 - 
10.45 Uhr statt.
Das Training dient der Förderung der Beweglichkeit unter Entlas-
tung der Gelenke, kräftigt die Muskulatur und steigert die allge-
meine Fitness.
Aber auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.
Eine Anmeldung für den Kurs erfolgt im Schwimmbad.
Teilnahmegebühr für 7 Trainingseinheiten, sind 10 € zuzüglich 
Schwimmbadeintritt.
Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne unter: 6293542 (Marion 
Popp).

Fundsachen
Ein Handy wurde gefunden. Nähere Informationen beim Fundbüro der 
VG-Wöllstein.

Wir gratulieren
In der Zeit vom 06.06.2014 bis 12.06.2014 feiern nachstehend aufge-
führte Bürger der Verbandsgemeinde Wöllstein, die 70 Jahre und älter 
werden, ihren Geburtstag:
06.06.2014  Kleinser, Jürgen
  55599 Gau-Bickelheim,
 Pestalozzistraße 28  71 Jahre
08.06.2014  Neuhaus, Helmut
  55599 Wonsheim,
 In den Kirchwiesen 13  80 Jahre
09.06.2014  Becker, Bernhard
 55599 Gau-Bickelheim,
 Flonheimer Weg 1  76 Jahre
10.06.2014  Bungert, Gerd
  55599 Wonsheim,
 Siefersheimer Straße 3  80 Jahre
10.06.2014  Fothke, Anna
  55597 Gumbsheim,
 Wöllsteiner Straße 46  75 Jahre
10.06.2014  Jeschick, Elfriede
  55599 Eckelsheim, Im Ried 8  75 Jahre
12.06.2014  Hammer, Lina
  55597 Wöllstein,
 Ernst-Ludwig-Straße 67  84 Jahre

Feuerwehrnachrichten

Freiwillige Feuerwehr Stein-Bockenheim
feierte 28. Tag der offenen Tür

Am 25. Mai 2014 konnte die Freiwillige Feuerwehr Stein-Bockenheim 
ihren 28. Tag der offenen Tür feiern. Unter der Leitung von Wehrführer 
und Jugendwart Werner Spanier hatte die aktive Wehr und die Jugend-

feuerwehr, unterstützt von den Alterskameraden und Mitgliedern des 
Fördervereins, für eine perfekte Organisation, beste Bewirtung und ein 
vielseitiges Unterhaltungs- und Spieleangebot für die Jugend gesorgt.
Im Mittelpunkt des offiziellen Teils stand die Verpflichtung von Florian 
Schmidt, die Entpflichtung von Karl-Wilhelm Mees, der 40 Jahre akti-
ver Feuerwehrmann war und die Beförderung von Lukas Lahr, die der 
1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Philipp Schön vornahm.

Gut besucht war der 28. Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuer-
wehr Stein-Bockenheim.

Schon seit 1991 kümmert sich die Stein-Bockenheimer Feuerwehr 
intensiv um den Nachwuchs und sorgt für eine hervorragende Aus-
bildung. Bestätigt wurde das erreichte hohe Niveau einen Tag zuvor, 
denn die Jugendwehr gewann zum 6. Mal insgesamt und zum 4. Mal 
in Folge den Münch-Braun Junior-Cup des Landkreises Alzey-Worms. 
Mit der Drachenfeuerwehrgruppe, in der Kinder im Alter von 6 bis 10 
Jahren betreut und ausgebildet werden, steht bereits der Nachwuchs 
bereit.
Die Jugendfeuerwehr dankte umgekehrt Werner Spanier für sein 
bemerkenswertes Engagement und gratulierte ihm herzlich zur kürz-
lich erfolgten Wahl zum stellvertretenden Kreisjugendwart.
Mit Grußworten des Ortsbürgermeisters Siegbert Mees, des stellver-
tretenden Kreisjugendwartes Pierre Schneider und des neuen Wehr-
leiters der Verbandsgemeinde Ernst Schön klang der offizielle Teil aus 
und ein abwechslungsreicher und vergnüglicher Nachmittag begann.

EckElshEim
Ortsbürgermeister Udo Wilbert
Bellerkirchstr. 19, 55599 Eckelsheim
Tel. 06703/300676 oder 06703/7999001 (privat)
E-Mail: gemeinde@eckelsheim.de
Sprechstunde: montags von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
www.eckelsheim.de

Amtliche Bekanntmachungen

Niederschrift
über die 27. Sitzung des  

Ortsgemeinderats Eckelsheim
- Öffentlicher Teil -
Datum:  13. Mai 2014
Ort:  Sitzungssaal Dorfgemeinschaftshaus Eckelsheim
Beginn:  20.15 Uhr
Ende:  21.25 Uhr 

I. Anwesenheitsliste
Ortsbürgermeister:
Wilbert, Udo
Beigeordnete:
Mehling-Felten, Angelika (1. Beig.)
Rosag, Thorsten (2. Beig.) nicht stimmberechtigt
Ratsmitglieder:
Bäder, Friedrich
Klenk, Claus-Peter 
Lahm, Jens 
Lahm-Stosic, Natascha, entschuldigt 
Mann, Rainer 
Rößler, Hans, entschuldigt 
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Rückrich, Wolfgang 
Schmücker, Harald 
Schwarz, Sven
Wolf, Julian
Zöller, Jürgen
Weitere Anwesende:
Herr Maurer, Verbandsgemeinde Wöllstein
Herr Köhm, Verbandsgemeinde Wöllstein, zugleich Schriftführer 

II. Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
TOP 1   Einwohnerfragestunde gem. §16a GemO
TOP 2   Eröffnungsbilanz 2009
 - Beratung und Beschluss -
TOP 3   Nachtragshaushaltssatzung
 - Beratung und Beschluss -
TOP 4a   Ausschreibung Straßenbeleuchtung
 - Beratung und Beschluss -
TOP 4b   Ausschreibung der Stromlieferverträge
 - Beratung und Beschluss -
TOP 5   Nutzungsvertrag Beschallungsanlage
 - Beratung und Beschluss -
TOP 6   Öffentlicher Fernsprecher am DGH
 - Beratung und Beschluss -
TOP 7   Mitteilungen und Anfragen
Der Vorsitzende, Herr Ortsbürgermeister Wilbert, eröffnet die öffent-
liche Sitzung und begrüßt die Damen und Herren des Gemeinderats, 
Herrn Maurer (TOP 2) und Herrn Köhm (Schriftführer) von der VG-Ver-
waltung. Er stellt fest, dass form-und fristgerecht eingeladen wurde 
und der Rat beschlussfähig versammelt ist.
Einwände gegen die letzten beiden Niederschrift der Gemeinderatsit-
zung werden nicht erhoben.
Herr Wilbert stellt den Antrag, den ursprünglichen TOP 7, „Unbefris-
tete Niederschlagung der uneinbringlichen Forderung“ in den nichtöf-
fentlichen Teil zu verlegen (TOP 8). Der Beschluss erfolgt einstimmig 
bei einer Enthaltung.
Der Tagesordnungspunkt 4 wird aufgeteilt in 4a (Ausschreibung Stra-
ßenbeleuchtung) und 4b (Ausschreibung der Stromlieferverträge).

III. Tagesordnungspunkte
TOP 1   Einwohnerfragestunde
Herr Schwind, einer der 5 anwesenden Einwohner, erkundigt sich 
über die Intervalle der Sinkkastenreinigung und weist darauf hin, dass 
einige Sinkkästen verstopft sind.
Schriftliche Anfragen liegen nicht vor, so dass mit dem Tagesord-
nungspunkt 2 fortgefahren wird.
TOP 2   Eröffnungsbilanz 2009
 - Beratung und Beschluss -
Herr Wilbert erteilt Herrn Maurer das Wort. Herr Maurer erläutert nach 
einer kurzen Zusammenfassung der geänderten Punkte durch Herrn 
Klenk, dass am 25. Februar 2014 eine Sitzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses stattfand, zu der auch die Mitglieder des Gemein-
derats eingeladen waren.
Die Rechnungsprüfungsausschussmitglieder empfehlen dem Gemein-
derat einstimmig, die geprüfte „Eröffnungsbilanz“ der Ortsgemeinde 
Eckelsheim zum 01.01.2009 mit der festgestellten Bilanzsumme von 
2.875.400,25 € zu beschließen.
Begründung:
Durch die Einführung der Kommunalen Doppik in Rheinland- Pfalz 
hatten die Gemeinden und Gemeindeverbände, gem. den gesetzli-
chen Bestimmungen des betreffenden Landesgesetzes zur Einfüh-
rung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006, eine 
Eröffnungsbilanz, ausgewiesen in „Aktiva“ und „Passiva“, vorzulegen.
Die betreffende Eröffnungsbilanz wurde von der Finanzabteilung der 
Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein erarbeitet und durch die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand (MRT) geprüft. 
Dem Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Eckelsheim 
wurde am 25.02.2014 das Ergebnis der Prüfung vorgestellt.
Mit den Herren Maurer und Lang von der Finanzabteilung wurden die 
einzelnen Bilanzkonten gemeinschaftlich besprochen. Den Mitglie-
dern des Ausschusses lagen der Eröffnungsbilanzbericht sowie die 
dazugehörigen Belege und der Prüfbericht der Mittelrheinischen Treu-
hand vor.
Der hierbei entstandene Klärungsbedarf sowie Änderungshinweise 
wurden schriftlich festgehalten und zur Bearbeitung der Verwaltung 
zugeleitet und von der Finanzabteilung abgearbeitet.
Der Ausschuss schlägt deshalb dem Ortsgemeinderat vor, die vorlie-
gende Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 zu beschließen.
Beschluss:
Nach Klärung diverser Fragen zur Bilanz beschließt der Gemeinderat 
einstimmig (ohne Enthaltung) die vorliegende Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2009.
TOP 3   1. Nachtragshaushaltssatzung 2014
 - Beratung und Beschluss -
Der Ortsgemeinderat Eckelsheim hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
16.12.2013 vor dem Hintergrund einer ordnungsgemäßen Abgaben-

veranlagung 2014 aufgrund der aktuellen Gesetzeslage beschlossen, 
die Realsteuerhebesätze auf die sog. Nivellierungssätze anzupassen.
Auf dieser Grundlage muss die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 
mit einem entsprechenden Nachtrag im Bereich der Realsteuerhebe-
sätze angepasst werden.
Steuerart bisher erhöht um 2014
Grundsteuer A - für land-
und forstwirtschaftliche
Betriebe und
Stückländereien 285 v.H. 15 v.H. 300 v.H.
Grundsteuer B -
für sonstige Grund-
stücke 338 v.H. 27 v.H. 365 v.H.
Gewerbesteuer -
nach Ertrag und Kapital  352 v.H. 13 v.H. 365 v.H.
Beschluss:
Nach kurzer Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Eckelsheim 
einstimmig (ohne Enthaltung) die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014.
TOP 4a  Ausschreibung der Straßenbeleuchtungsverträge
 - Beratung und Beschluss -
Die Verträge über die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit der 
EWR Netz GmbH enden am 31.12.2014. Die Kreisgruppe Alzey-
Worms des Gemeinde- und Städtebundes hat einen Straßenbe-
leuchtungsvertrag, welcher Grundlage der Ausschreibung sein wird, 
erarbeitet.
Wesentliche Vertrags- bzw. Ausschreibungsinhalte sind
- Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre.
-  Die Leistungen umfassen überwiegend die turnusgemäße Reini-

gung aller Leuchten, die turnusgemäße Austausch der Leucht-
mittel (Gruppenaustausch), den Ersatz defekter Leuchten und die 
Fehlerbeseitigung in Kabelnetzen und an Steueranlagen.

-  Alle Lampenmasten mit einem Alter von mehr als 30 Jahren wer-
den auf ihre Standsicherheit überprüft.

-  Die EU-Ökodesign-Richtlinie, nach der ab dem 15.04.2015 
Quecksilberdampflampen (HQL) nicht mehr auf den Markt 
gebracht werden dürfen, ist im neuen Vertrag aufgenommen. 
Der Vertrag ist so formuliert, dass der Bieter die Unterhaltung 
(Reinigung, Gruppenaustausch, Ersatz) der HQL bis zur Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung (z.B. auf Natriumdampflampen oder 
LED) gewährleisten muss. Ein Vorschlag der VG-Verwaltung für 
den Zeitpunkt der Umstellung liegt bei. Zur Planung der Umstel-
lung hat der Bieter bis 31.07.2015 (Vorschlag der Verwaltung) 
ein Konzept für die energetische Sanierung mit lichttechnischer 
Berechnung vorzulegen. Dieses Konzept bildet sodann die 
Grundlage für die Entscheidung der Ortsgemeinden über die Art 
der künftigen Leuchtmittel (z.B. Natriumdampflampe oder LED).

-  Für die vorgenannten Leistungen werden vom Bieter Pauschal-
preise angefragt.

Der Vertrag und der Vorschlag der Verwaltung sind anliegend beige-
fügt.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (ohne Enthaltung) die Aus-
schreibung des Straßenbeleuchtungsvertrages gem. Anlage und 
ermächtigt die Ortsbürgermeisterin / den Ortsbürgermeister nach 
erfolgtem Ausschreibungsverfahren zum Abschluss des Straßenbe-
leuchtungsvertrages mit dem günstigsten Anbieter.
TOP 4b   Ausschreibung der Stromlieferverträge
 - Beratung und Beschluss -
Die Stromlieferverträge mit der EWR AG für die Abnahmestellen der 
Ortsgemeinden (z.B. Rathäuser, Gemeindehallen, Straßenbeleuch-
tung) enden am 31.12.2014 und sind neu auszuschreiben. Vorgese-
hen ist ein neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2015 mit einer Laufzeit 
von 4 Jahren.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig (ohne Enthaltung) die 
Ausschreibung der Stromlieferverträge und ermächtigt die Orts-
bürgermeisterin / den Ortsbürgermeister nach erfolgtem Ausschrei-
bungsverfahren zum Abschluss des Stromliefervertrages mit dem 
günstigsten Anbieter.
TOP 5   Nutzungsvertrag Beschallungsanlage
 - Beratung und Beschluss -
Die Ortsgemeinde verfügt seit September 2013 über eine Beschal-
lungsanlage. Diese kann von Eckelsheimern für Veranstaltungen 
genutzt werden.
Der Gemeinderat einigte sich darauf, dass im Nutzungsvertrag auch 
der Verwendungszweck angegeben werden soll.
Die Anlage soll nur von Eckelsheimer Privatpersonen, Vereine und 
Gruppierungen genutzt werden.
Der Punkt Kaution soll wie folgt geändert werden: „Zur Absicherung 
wird eine Kaution von 200,00 € erhoben. Für Schäden haftet der Mie-
ter“.
In diesem Zusammenhang stellte die CDU-Fraktion den Antrag, die 
Beschallungsanlage auf Grund der sensiblen Technik nicht zu vermie-
ten.
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Beschluss:
Nach kurzer Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Eckelsheim mit 
9 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen die Vermietung der Beschallungs-
anlage.
Bezüglich der Nutzungsgebühr beschließt der Ortsgemeinderat bei 3 
Enthaltungen den Betrag auf 30,00 €/Tag festzulegen.
TOP 6   Öffentlicher Fernsprecher am DGH
 - Beratung und Beschluss -
Die Telekom AG beantragt die Entfernung des öffentlichen Fernspre-
chers am DGH. Da er wenig bzw. nicht mehr genutzt wird, ist dieser 
aus Sicht der Telekom unwirtschaftlich.
Angaben über die Häufigkeit der Nutzung, die nur durch eine Telefon-
karte möglich ist, liegen der Ortsgemeinde nicht vor.
Beschluss:

Nach kurzer Beratung beschließt der Ortsgemeinderat Eckelsheim 
einstimmig bei einer Enthaltung dem Rückbau des Fernsprechers 
nicht zuzustimmen.
TOP 7   Mitteilungen und Anfragen
Es liegen keine Mitteilungen und Anfragen vor.
Nachdem sich keine weiteren Anfragen ergeben, schließt Herr Orts-
bürgermeister Wilbert gegen 21.25 Uhr den öffentlichen Teil der Sit-
zung.
Unterschriften:

 
(Vorsitzender)  (Schriftführer)

Niederschrift gefertigt am 14.05.2014/kb
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Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl 
des Ortsbürgermeisters in der Gemeinde 

Eckelsheim 
am 25. Mai 2014 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 28. Mai 2014 
das Ergebnis der Wahl des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Eckels-
heim wie folgt festgestellt: 

I.
Zur Wahl des Ortsbürgermeisters waren 378 Personen wahlberech-
tigt, davon haben 261 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 
69,05 %. 
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 216 Stimmzet-
tel gültig und 45 Stimmzettel ungültig. 

II.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Bäder, Friedrich CDU 116 Stimmen =  53,7 % 
von Hattingberg, Benjamin 100 Stimmen =  46,3 % 

III. 
Der Bewerber Friedrich Bäder hat mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhalten, und ist somit gewählt. 

Eckelsheim, den 27. Mai 2014 
Der Wahlleiter 

für die Wahl des Ortsbürgermeisters 
Udo Wilbert 

gau-bickelheim
Ortsbürgermeister Friedrich Janz
Am Römer 4, 55599 Gau-Bickelheim
Tel. 06701/476, Fax 06701/1031
E-Mail: rathaus@gau-bickelheim.de
Sprechstunden: dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
                          donnerstags von 18.00 bis 20.00 Uhr
www.gau-bickelheim.de

Amtliche Bekanntmachungen
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Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl 
des Ortsbürgermeisters in der Gemeinde 

Gau-Bickelheim 
am 25. Mai 2014 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 
das Ergebnis der Wahl des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Gau-
Bickelheim wie folgt festgestellt: 

I .
Zur Wahl des Ortsbürgermeisters waren 1517 Personen wahlberech-
tigt, davon haben 900 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 
59,33 %. 
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 887 Stimmzet-
tel gültig und 13 Stimmzettel ungültig. 

II.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Janz, Friedrich CDU 778 Stimmen =  87,72% 

III.
Der Bewerber hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten, und ist somit gewählt. 

Gau-Bickelheim, den 27. Mai 2014 
Der Wahlleiter 

für die Wahl des Ortsbürgermeisters 
Bernhard Krämer 

gumbsheim
Ortsbürgermeister Ludwig Jung
Wöllsteiner Straße 6, 55597 Gumbsheim
Tel. 06703/4303 oder 06703/2313 (privat)
E-Mail: info@gumbsheim.de
Sprechstunde: mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr
www.gumbsheim.de

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Ergebnisses der  
Wahl des Ortsbürgermeisters 
 in der Gemeinde Gumbsheim 

am 25. Mai 2014 

I.
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 28. Mai 
2014 das Ergebnis der Wahl des Ortsbürgermeisters der Gemeinde 
Gumbsheim wie folgt festgestellt: 

II.
Zur Wahl des Ortsbürgermeisters waren 460 Personen wahlberech-
tigt, davon haben 356 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 
89 %. 
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 346 Stimmzet-
tel gültig und 10 Stimmzettel ungültig. 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Eich, Rudi 212 Stimmen =  61,28 % 
Fischborn, Mike 134 Stimmen =  38,73 % 

III.
Der Bewerber Rudi Eich hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhalten, und ist somit gewählt. 

Gumbsheim, den 28. Mai 2014 
Der Wahlleiter 

für die Wahl des Ortsbürgermeisters 
Gernot Schultheiß 
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IV.
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Niederschrift
über die 28. Sitzung des Ortsgemeinderates 

Gumbsheim
- öffentlicher Teil -
Datum:  Donnerstag, den 22. Mai 2014
Ort:  Sitzungssaal der Gemeindehalle 
Beginn:  19.00 Uhr
Ende: 19.55 Uhr

I. Anwesenheitsliste
Ortsbürgermeister:
Jung, Ludwig
Beigeordnete :
1. Beigeordneter Schultheiß, Gernot, entschuldigt
2. Beigeordnete Schultheiß-Schröder, Heike
Ratsmitglieder:
Antz, Manfred, entschuldigt
Dexheimer, Gunter
Dillmann, Andreas, entschuldigt
Espenschied, Evelyn, entschuldigt
Fischborn, Mike, ab 19.20 Uhr
Fischborn, Willi
Geil, Markus
Hill, Dieter
Schmahl, Almut
Schmahl, Lothar
weitere Anwesende:
von der VGV Wöllstein:
Frau Schmitt als Schriftführerin

II. Tagesordnung
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil
TOP 1   Einwohnerfragestunde gem. § 16a GemO
TOP 2   Nachtrag zum Bolzplatz
  Beratung und Beschlussfassung
TOP 3   Begrünung am Menhir
  Beratung und Beschlussfassung
TOP 4   Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag
  Beratung und Beschlussfassung
TOP 5   Ausschreibung Stromliefervertrag
TOP 6   Friedhofsangelegenheiten
  Beratung und Beschlussfassung 
TOP 7   Mitteilungen und Anfragen
Ortsbürgermeister Jung eröffnet die Sitzung des Ortsgemeinderates 
und begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder und den Zuhörer. Eben-
falls begrüßt er Frau Schmitt von der Verbandsgemeindeverwaltung 
Wöllstein. Frau Schmitt wird zur Schriftführerin bestellt.
Herr Jung stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschluss-
fähigkeit des Rates fest. Einwände oder Ergänzungsvorschläge zur 
Tagesordnung werden nicht vorgebracht.
Tagesordnungspunkte
TOP 1   Einwohnerfragestunde gem. § 16a GemO
Schriftliche Fragen liegen nicht vor, seitens des anwesenden Zuhörers 
werden keine Fragen gestellt.
TOP 2   Nachtrag zum Bolzplatz
  Beratung und Beschlussfassung
Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig den Nachtrag (Erhöhung 
der Bolzplatzfläche auf 1.275 qm). Die Kosten belaufen sich nunmehr 
incl. MwSt. auf 5.485,31 Euro. Der Auftrag wurde bereits an die Firma 
Lukas & Schwarz vergeben (Pos. 1.3 sowie 1.5 entfallen)
TOP 3   Begrünung am Menhir
  Beratung und Beschlussfassung
Nach kurzer Beratung beschließt der Ortsgemeinderat einstimmig der 
Firma Gartengestaltung Maier, Wöllstein, den Auftrag für die Pflanzung 
der Begrünung am Menhir in Höhe von 3.173,44 Euro (incl. MwSt) zu 
erteilen. Die Pflege der Pflanzen ist für ein Jahr ab dem Pflanzdatum 
im Angebot enthalten. Die Kosten für die Begrünung sind durch ent-
sprechende Zuschüsse gedeckt.
TOP 4   Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag
  Beratung und Beschlussfassung
Die Verträge über die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit der 
EWR Netz GmbH enden am 31.12.2014. Die Kreisgruppe Alzey-
Worms des Gemeinde- und Städtebundes hat einen Straßenbe-
leuchtungsvertrag, welcher Grundlage der Ausschreibung sein wird, 
erarbeitet.
Wesentliche Vertrags- bzw. Ausschreibungsinhalte sind:
-  Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre.
-  Die Leistungen umfassen überwiegend die turnusgemäße Reini-

gung aller Leuchten, der turnusgemäße Austausch der Leucht-
mittel (Gruppenaustausch), den Ersatz defekter Leuchten und die 
Fehlerbeseitigung in Kabelnetzen und an Steueranlagen.

-  Alle Lampenmasten mit einem Alter von mehr als 30 Jahren wer-
den auf ihre Standsicherheit überprüft.

-  Die EU-Ökodesign-Richtlinie, nach der ab dem 15.04.2015 
Quecksilberdampflampen (HQL) nicht mehr auf den Markt 
gebracht werden dürfen, ist im neuen Vertrag auf-genommen. 
Der Vertrag ist so formuliert, dass der Bieter die Unterhaltung 
(Reinigung, Gruppenaustausch, Ersatz) der HQL bis zur Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung (z.B. auf Natriumdampflampen oder 
LED) gewährleisten muss. Ein Vorschlag der VG-Verwaltung für 
den Zeitpunkt der Umstellung liegt bei. Zur Planung der Umstel-
lung hat der Bieter bis 31.07.2015 (Vorschlag der Verwaltung) 
ein Konzept für die energetische Sanierung mit lichttechnischer 
Berechnung vorzulegen. Dieses Konzept bildet sodann die 
Grundlage für die Entscheidung der Ortsgemeinden über die Art 
der künftigen Leuchtmittel (z.B. Natriumdampflampe oder LED).

- Für die vorgenannten Leistungen werden vom Bieter Pauschal-
preise angefragt.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Ausschreibung des Stra-
ßenbeleuchtungsvertrages gem. Anlage und ermächtigt den Ortsbür-
germeister nach erfolgtem Ausschreibungsverfahren zum Abschluss 
des Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem günstigsten Anbieter.
TOP 5   Ausschreibung Stromliefervertrag
 Ausschreibung der Stromlieferverträge
 - Beratung und Beschlussfassung
Die Stromlieferverträge mit der EWR AG für die Abnahmestellen der 
Ortsgemeinden (z.B. Rathäuser, Gemeindehallen, Straßenbeleuch-
tung) enden am 31.12.2014 und sind neu auszuschreiben. Vorgese-
hen ist ein neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2015 mit einer Laufzeit 
von 4 Jahren.
Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig die Ausschreibung der 
Stromlieferverträge und ermächtigt den Ortsbürgermeister nach 
erfolgtem Ausschreibungsverfahren zum Abschluss des Stromliefer-
vertrages mit dem günstigsten Anbieter.
TOP 6   Friedhofsangelegenheiten
  Beratung und Beschlussfassung 
In der letzten Sitzung des Gemeinderats wurden die verschiedenen 
Möglichkeiten zum Umgang mit ehemals Nutzungsberechtigten, wel-
che gewillt sind ihre Grabstätte zu verlängern, besprochen. Nachdem 
eine mögliche Schließung des betreffenden Friedhofsteils ausge-
schlossen wurde, konnte sich in der Sache darauf geeinigt werden, 
dass ein erneuter Ankauf der Grabstätten grundsätzlich möglich sein 
sollte. Wer nicht verlängern möchte, muss bis Ende Dezember 2014 
das entsprechende Grab geräumt haben.
Im Nachrichtenblatt soll eine entsprechende Veröffentlichung zur 
Information der Bürger erfolgen.
Der Gemeinderat beschließt, dass mittlerweile abgelaufene Grabstät-
ten einmalig auf maximal 10 Jahre verlängert werden können. Kürzere 
Ankaufszeiten sind nicht möglich.
Der Beschluss hierzu ergeht einstimmig.
Vom Beschluss losgelöst, sollen die noch erhaltenen Grabstätten, 
welche sich in den Teilen 1A und 2A befinden, nicht geräumt werden, 
da sie als historisch erhaltenswert anzusehen sind. In den Fällen in 
denen keine Angehörigen mehr auffindbar sind, wird die Gemeinde 
die Kosten der Pflege übernehmen.
TOP 7   Mitteilungen und Anfragen
Ortsbürgermeister Jung bedankt sich bei allen Helferinnen und Hel-
fern für die Mitgestaltung und Unterstützung an der Kerb.
Nachdem keine Anfragen seitens der Ratsmitglieder vorliegen, 
schließt Ortsbürgermeister Jung um 19.55 Uhr den öffentlichen Teil 
der Sitzung.

Unterschriften:

 
(Ludwig Jung, Vorsitzender)  (Michaela Schmitt, Schriftführerin)

Niederschrift gefertigt am 28.05.2014/Schm.

IN EIGENER SACHE
Wenn Sie kein „Wöllstein aktuell“  

bekommen haben ...
Reklamationen wegen Nichtzustellung des Nachrichten-

blattes „Wöllstein aktuell“ nimmt der Verlag entgegen 
unter folgenden Nummern:

06502/9147-335 oder -336.
Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

abo@wittich-foehren.de
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SieferSheim
Ortsbürgermeister Volker Hintze
Borngasse 1, 55599 Siefersheim, 
Tel. 06703/1536, E-Mail: info@siefersheim.de
Sprechstunden: Dienstag u. Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr
www.siefersheim.de

Amtliche Bekanntmachungen
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Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl 
der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürger-

meisters in der Gemeinde Siefersheim 
am 25. Mai 2014 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 
das Ergebnis der Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeis-
ters der Gemeinde Siefersheim wie folgt festgestellt: 

I.
Zur Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters waren 996 
Personen wahlberechtigt, davon haben 731 Personen gewählt. Die 
Wahlbeteiligung betrug 73,4 %. 
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 720 Stimmzet-
tel gültig und 11 Stimmzettel ungültig. 

II.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Kinder, Annerose Barbara 358 Stimmen =  49,72 % 
Kröhnert, Karl 362 Stimmen =  50,28 % 

III.
Der Bewerber Karl Kröhnert hat mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten, und ist somit gewählt. 

Siefersheim, den 27. Mai 2014 
Der Wahlleiter 

für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters 
Volker Hintze 

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Wehrbörder“  
der Ortsgemeinde Siefersheim; 

1. vereinfachte Änderung nach § 13 Baugesetzbuch 
(BauGB)

1.) Aufstellungsbeschluss nach§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB
Der Ortsgemeinderat Siefersheim hat in seiner Sitzung am 08.05.2014 
gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB in der derzeit gültigen Fas-
sung den Aufstellungsbeschluss der 1. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes „Wehrbörder“ nach § 13 BauGB gefasst.

Das Plangebiet ist im anliegenden Lageplan gekennzeichnet und 
umfasst den Geltungsbereich des derzeit geltenden Bebauungspla-
nes „Wehrbörder“ vom 22.03.2013.
Anlass der Änderung:
Im Zuge des Umlegungsverfahrens für das Baugebiet Wehrbörder hat 
sich der Bedarf an einer vereinfachten Änderung des Bebauungspla-
nes ergeben. Die Änderungen sind im Plan kenntlich gemacht und 
beschrieben.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gem. § 2 Abs.1 i.V.m. § 1 Abs. 
8 BauGB öffentlich bekannt gemacht.
2.) Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB
Der Ortsgemeinderat Siefersheim hat in seiner Sitzung am 08.05.2014 
gem. § 13 i.V.m. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB die förmliche Betei-
ligung der Öffentlichkeit zur 1. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplans „Wehrbörder“ beschlossen. Der Entwurf der Änderung des 
Bebauungsplans liegt für die Dauer eines Monats in der Zeit vom

16.06.2014 bis einschließlich 18.07.2014
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein, Bahnhofstraße 10, 
55597 Wöllstein, Zimmer 1.04 (1. Stock), öffentlich aus und kann dort 
montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags zusätz-
lich von 14.00 bis 18.00 Uhr von jedermann eingesehen werden.
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, 
dass während dieser Offenlage bei der genannten Dienststelle Stel-
lungnahmen vorgebracht werden können.
Weiterhin ist zu beachten, dass Stellungnahmen nur während der Aus-
legungsfrist abgegeben werden und nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung unbe-
rücksichtigt bleiben können. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 
dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.
Schließlich wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im 
vereinfachten Verfahren geändert wird. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB 
wird daher von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach§ 6 Abs. 
5 Satz 3 BauGB und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist 
nicht anzuwenden.

Siefersheim, den 22.05.2014
gez. Hintze, Ortsbürgermeister

(Siegel)
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Anlage: Plan
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Stein-Bockenheim
Ortsbürgermeister Siegbert Mees
Bachgasse 15, 55599 Stein-Bockenheim, 
Tel. 06703/3307, E-Mail: Info@stein-bockenheim.de
Sprechstunde: mittwochs 18.30 bis 20.00 Uhr
www.stein-bockenheim.de

Amtliche Bekanntmachungen
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Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl 
des Ortsbürgermeisters in der Gemeinde 

Stein-Bockenheim 
am 25. Mai 2014 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 
das Ergebnis der Wahl des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Stein-
Bockenheim wie folgt festgestellt: 

I.
Zur Wahl des Ortsbürgermeisters waren 550 Personen wahlberech-
tigt, davon haben 344 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 
62,55 %. 
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 334 Stimmzet-
tel gültig und 10 Stimmzettel ungültig. 

II.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Mees, Siegbert SPD 238 Stimmen =  71,26 % 

III.
Der Bewerber hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten, und ist somit gewählt. 

Stein-Bockenheim, den 27. Mai 2014 
Der Wahlleiter 

für die Wahl des Ortsbürgermeisters 
Nassen 

Wendelsheim
Ortsbürgermeister Hans-Ludwig Kilian
Unterwendelsheim 66, 55234 Wendelsheim,
Tel. 06734/359 oder 06734/8655 (privat)
Fax 06734/915940, E-Mail: h-l.kilian@t-online.de
Sprechstunde: mittwochs 17.30 bis 19.00 Uhr
www.wendelsheim-rheinhessen.de

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Ergebnisses

der Wahl zum Gemeinderat Wendelsheim

Lesen Sie bitte auf Seite 23 und 24!
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Bekanntmachung des Ergebnisses der 
 Wahl des Ortsbürgermeisters  
in der Gemeinde Wendelsheim 

am 25. Mai 2014 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 
das Ergebnis der Wahl des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Wen-
delsheim wie folgt festgestellt: 

I.
Zur Wahl des Ortsbürgermeisters waren 1106 Personen wahlberech-
tigt, davon haben 645 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 
58,32 %. 
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 629 Stimmzet-
tel gültig und 16 Stimmzettel ungültig. 

II.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Kilian, Hans-Ludwig FWG Wendelsheim e. V.
419 Stimmen =  66,62 % 

III.
Der Bewerber hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten, und ist somit gewählt. 

Wendelsheim, den 27. Mai 2014 
Der Wahlleiter 

für die Wahl des Ortsbürgermeisters 
Thomas Huckle 

Wöllstein
Ortsbürgermeisterin Lucia Müller
Ernst-Ludwig-Straße 22, 55597 Wöllstein
Tel. 06703/960091, Fax 06703/960092
E-Mail: gemeinde@woellstein.de
Sprechstunden: dienstags und mittwochs 08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr und nach Vereinbarung
www.gemeinde-woellstein.de

Amtliche Bekanntmachungen

Jagdgenossenschaft Wöllstein
Einladung zur Jahreshauptversammlung  

der Jagdgenossenschaft Wöllstein

am Montag, den 16. Juni 2014 um 20.00 Uhr
in der Straußwirtschaft Wirth (Nebenraum), Kirchstraße 67 Wöllstein
Tagesordnung
1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.  Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr
3.  Kassenbericht
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Entlastung des Vorstands
6. Verkehrsbehördliche Maßnahme Oberschanze (Sperrung grüne 

Weg)
7.  Beratung des Wirtschaftswegebau und Instandhaltung
8.  Haushaltsplan 2014 - 2015
9.  Mitteilungen und Anfragen
Alle Eigentümer von Grundstücken innerhalb des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks Wöllstein sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. Jagd-
genossen können sich mittels Vollmacht vertreten lassen.
Anträge zur Tagesordnung können bis zum 12. Juni 2014 schriftlich 
beim Jagdgenossenschaftsvorsteher Wolfgang Wirth gestellt werden.

Für den Vorstand
gez. Wolfgang Wirth

Jagdgenossenschaftsvorsteher

Unterrichtung der Einwohner
über die 46. Sitzung des Ortsgemeinderats Wöllstein

am 13. Mai 2014, im Gemeindezentrum Wöllstein
Öffentlicher Teil: 19.00 Uhr - 20.20 Uhr
Anwesende:
1. Vorsitzende:
Ortsbürgermeisterin Lucia Müller
2. Beigeordnete
2. Beigeordneter Franz-Georg Schopf - zugleich stimmberechtigtes 
Mitglied der CDU-Fraktion
3. Ratsmitglieder:
Rainer Beuge - SPD-Fraktion
Johannes Brüchert - SPD-Fraktion ab 19.23 Uhr
Helmut Degen - SPD-Fraktion
Heinrich Frohnhöfer - CDU-Fraktion
Silke Frohnhöfer - CDU-Fraktion
Dirk Lammers - Grüne
Dr. Dirk Maak - FDP-Fraktion
Hermann Müller - CDU-Fraktion
Joachim Müller - SPD-Fraktion
Gerhard Pfeiffer - CDU-Fraktion
Hans-Jürgen Piegacki - SPD-Fraktion
Thomas Pitthan - FDP-Fraktion
Hans-Willi Rathgeber - SPD-Fraktion
Dieter Sandrowski - CDU-Fraktion
Alfons Schnabel - CDU-Fraktion
Uwe Schmidt - SPD-Fraktion
Kurt Voll - SPD-Fraktion
4. von der Ortsgemeinde:
Verwaltungsangestellte Ingrid Back als Schriftführerin
Die Vorsitzende, Ortsbürgermeisterin Müller, begrüsste die Anwe-
senden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit des Rates fest. Frau Back wurde zur Schriftfüh-
rerin bestellt.
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Zur Tagesordnung bat sie um folgende Änderungen:
1. Als neuer TOP 9 soll wegen Dringlichkeit
„Ausbau der K 5 in der Ortslage Wöllstein;
a) Information über Art des Ausbaus
b) Ausbauvereinbarung mit dem Landkreis Alzey-Worms,
Beratung und Beschlussfassung“
Die Vereinbarung ist bis Ende Mai abzuschließen, da im Juni bereits 
mit den Arbeiten begonnen werden soll. Die weiteren Punkte verschie-
ben sich entsprechend.
2. TOP 11 - Bauangelegenheiten - soll um 3 Unterpunkte erweitert 
werden, da zwischenzeitlich weitere Bauanträge eingegangen sind.
Der Gemeinderat stimmte diesen Änderungen einstimmig zu.
Tagesordnung:
I. Öffentlicher Teil
TOP 1  Ehrung langjähriger Mitglieder des Ortsgemeinde-

rates Wöllstein;
 Überreichung der Urkunden des Gemeinde- und 

Städtebundes Rheinland-Pfalz
TOP 2  Sanierungsangelegenheiten:
 Treppenanlage zum Appelbach in der Marktstraße; 

Auftragsvergaben
 - Tief- und Straßenbauarbeiten;
 - Beleuchtung;
 - Schlosserarbeiten (Geländer)
 - Schreinerarbeiten (Bankauflagen)
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 3  Bebauungsplan „Am Hinkelstein“; Auftragsverga-

be Planung;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 4  Ausschreibung Straßenbeleuchtungsverträge;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 5  Ausschreibung Stromlieferverträge;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 6 Friedhofsangelegenheiten; Planung neuer Erdur-

nengräber;
 Genehmigung der Planung;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 7  Erweiterung der Flutlichtanlage am Hartplatz, 

Great-Barford-Straße;
 Auftragsvergabe,
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 8  Spendenannahme;
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 9  Ausbau der K 5 in der Ortslage Wöllstein - neu -
 a) Information über Art des Ausbaus
 b) Ausbauvereinbarung mit dem Landkreis Alzey-

Worms
 Beratung und Beschlussfassung
TOP 10  Mitteilungen und Anfragen
TOP 1 Ehrung langjähriger Mitglieder des Ortsgemeinde-

rates Wöllstein;
 Überreichung der Urkunden des Gemeinde- und 

Städtebundes Rheinland-Pfalz
Ortsbürgermeisterin Müller freute sich, zu Beginn dieser letzten Sit-
zung der laufenden Legislaturperiode eine schöne Aufgabe wahr-
nehmen zu können: Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
hat Urkunden zur Ehrung langjähriger Gemeinderatsmitglieder (ab 20 
Jahre Mitgliedschaft) gefertigt, die Frau Müller aushändigte und den 
Geehrten ihren herzlichsten Dank aussprach. Auch die Vorsitzende 
gehörte zu den Geehrten. Ihr händigte Herr 2. Beigeordneter Schopf 
die Urkunde aus.
Frau Müller bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in der nun zu 
Ende gehenden Legislaturperiode.
Urkunden erhielten:
Nachname, Vorname  Funktionen  Jahre
  insgesamt
Sandrowski, Dieter  Ratsmitglied
 2. Beigeordneter 34
Frohnhöfer, Heinrich  Ratsmitglied
 Ortsbürgermeister 30
Piegacki, Hans-Jürgen  Ratsmitglied
 Ortsbürgermeister 30
Rathgeber, Hans-Willi  Ratsmitglied
 1. Beigeordneter 30
Müller, Lucia  Ratsmitglied
 2. Beigeordnete
 Ortsbürgermeisterin 30
Degen, Helmut  Ratsmitglied  25
Müller, Joachim  Ratsmitglied
 1. Beigeordneter 25
Voll, Kurt  Ratsmitglied  21
TOP 2 Sanierungsangelegenheiten:
 Treppenanlage zum Appelbach in der Marktstraße; 

Auftragsvergaben
 - Tief- und Straßenbauarbeiten;
 - Beleuchtung;

 - Schlosserarbeiten (Geländer)
 - Schreinerarbeiten (Bankauflagen)
 Beratung und Beschlussfassung
Zu diesem TOP verließen 2. Beigeordneter Schopf sowie die Ratsmit-
glieder Dirk Lammers, Hans-Jürgen Piegacki, Hans-Willi Rathgeber, 
Alfons Schnabel, Thomas Pitthan und Kurt Voll wegen Sonderinter-
esse den Sitzungstisch.
Es konnte nur die Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten sowie 
für die Beleuchtung erfolgen, da die Angebote für die Schlosser- und 
Schreinerarbeiten noch nicht abschließend geprüft wurden.
Tief- und Straßenbauarbeiten:
Zur Submission lagen 6 Angebote vor, eines konnte nicht gewertet 
werden.
Günstigster Bieter ist die Firma P. Waldmann aus Alzey mit einer Ange-
botssumme von 67.720,47 € brutto. Die Kostenberechnung lag bei 
60.000 € netto, der Preis liegt im Budget.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig, den Auftrag für die Tief- 
und Straßenbauarbeiten zur Herstellung der Treppenanlage an Fa. 
Waldmann zu vergeben.
Beleuchtung
Hier empfiehlt die Verwaltung, den Auftrag an Fa. EWR zu vergeben, 
die in Wöllstein alle Leuchten gestellt hat. Es kommen hier Isla-Lam-
pen mit LED-Leuchten zum Einsatz.
Beschluss
Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig die Vergabe an EWR AG 
zum Preis von 4.391,42 €.
Bezüglich der Vergabe der Schlosser- und Schreinerarbeiten bat Orts-
bürgermeisterin Müller den Rat um Ermächtigung der Verwaltung zur 
Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat erteilte Ortsbürgermeisterin Müller einstimmig 
die Ermächtigung dazu.
TOP 3 Bebauungsplan „Am Hinkelstein“; Auftragsverga-

be Planung;
 Beratung und Beschlussfassung
Ortsbürgermeisterin Müller berichtete, dass 4 Büros angeschrieben 
und um Angebote gebeten wurden. Das günstigste Angebot hat das 
Büro IG Weiland vorgelegt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Wöllstein beschloss einstimmig, den Auftrag zur 
Planung des Baugebietes „Am Hinkelstein“ an das Büro IG Weiland 
zu vergeben.
TOP 4 Ausschreibung Straßenbeleuchtungsverträge;
 Beratung und Beschlussfassung
 Sachdarstellung - Beschlussvorlage der VG-Verwal-

tung:
Die Verträge über die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit der 
EWR Netz GmbH enden am 31.12.2014. Die Kreisgruppe Alzey-
Worms des Gemeinde- und Städtebundes hat einen Straßenbe-
leuchtungsvertrag, welcher Grundlage der Ausschreibung sein wird, 
erarbeitet.
Wesentliche Vertrags- bzw. Ausschreibungsinhalte sind:
-  Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre.
-  Die Leistungen umfassen überwiegend die turnusgemäße 

Reinigung aller Leuchten, den turnusgemäßen Austausch der 
Leuchtmittel (Gruppenaustausch), den Ersatz defekter Leuchten 
und die Fehlerbeseitigung in Kabelnetzen und an Steueranlagen.

-  Alle Lampenmasten mit einem Alter von mehr als 30 Jahren wer-
den auf ihre Standsicherheit überprüft.

-  Die EU-Ökodesign-Richtlinie, nach der ab dem 15.04.2015 
Quecksilberdampflampen (HQL) nicht mehr auf den Markt ge-
bracht werden dürfen, ist im neuen Vertrag aufgenommen.

 Der Vertrag ist so formuliert, dass der Bieter die Unterhaltung 
(Reinigung, Gruppenaustausch, Ersatz) der HQL bis zur Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung gewährleisten muss. Zur Planung 
der Umstellung hat der Bieter bis 31.07.2015 ein Konzept für die 
energetische Sanierung mit lichttechnischer Berechnung vorzule-
gen.

 Dieses Konzept bildet sodann die Grundlage für die Entschei-
dung der Ortsgemeinde über die Art der künftigen Leuchtmittel 
(z.B. Natriumdampflampe oder LED).

- Für die vorgenannten Leistungen werden vom Bieter Pauschal-
preise angefragt.

Der Vertrag und der Vorschlag der Verwaltung lagen allen Ratsmitglie-
dern vor.
Die Umstellung in Wöllstein soll spätestens bis zum 31.12.2018 erfol-
gen. Grundsätzlich möchte die Ortsverwaltung aber bis 31.12.2017 
umstellen und dies ist auch das erklärte Ziel.
Es ist jedoch nicht sicher, dass diese Frist bei der Vielzahl der Leuch-
ten (380 Stück) eingehalten werden kann, weshalb mehr Zeit einge-
plant wird.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschloss die Ausschreibung des Straßenbeleuch-
tungsvertrages gemäß der vorliegenden Fassung und ermächtigte 
die Ortsbürgermeisterin / den Ortsbürgermeister nach erfolgtem Aus-
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schreibungsverfahren zum Abschluss des Straßenbeleuchtungsver-
trages mit dem günstigsten Anbieter. Der Beschluss wurde einstimmig 
gefasst.
TOP 5 Ausschreibung Stromlieferverträge;
 Beratung und Beschlussfassung
 Sachdarstellung:
Der Stromliefervertrag mit der EWR AG für die Abnahmestellen der 
Ortsgemeinde (z.B. Rathaus, Gemeindehallen, Straßenbeleuchtung) 
endet am 31.12.2014 und ist neu auszuschreiben. Vorgesehen ist ein 
neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2015 mit einer Laufzeit von 4 Jah-
ren.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig die Ausschreibung des 
Stromliefervertrages und ermächtigte die Ortsbürgermeisterin / den 
Ortsbürgermeister nach erfolgtem Ausschreibungsverfahren zum 
Abschluss des Stromliefervertrages mit dem günstigsten Anbieter.
TOP 6 Friedhofsangelegenheiten; Planung neuer Erdur-

nengräber;
 Genehmigung der Planung;
 Beratung und Beschlussfassung
Auf dem Wöllsteiner Friedhof sind verschiedene Umgestaltungen vor-
gesehen. Vor allem besteht Bedarf an weiteren Erdurnengräbern und 
Urnenboxen. Die Ortsgemeinde Wöllstein hatte Frau Dipl.-Ing. Engel-
hardt mit der Planung beauftragt. Diese hat in der Sitzung des Bau-, 
Liegenschafts- und Verkehrsausschusses am 07.05.2014 die Planung 
zu den Erdurnengräbern vorgestellt und dazu zwei Varianten erarbei-
tet.
Die Erdurnengräber sollen an der hinteren Friedhofsmauer rechts von 
der Friedhofskapelle angelegt werden. Der Ausschuss hatte sich ein-
stimmig für die erste Variante ausgesprochen. Die Urnengräber wer-
den eine Größe von ca. 80 x 125 cm haben, die Umrandung wird in 
Form von Betonpflaster mit Natursteinvorsatz hergestellt.
Mit der Verwaltung sind noch die Gebühren und die Belegung abzu-
klären.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat nahm Kenntnis von der Planung und entschied 
sich einstimmig für die Variante 1. Die Verwaltung wurde beauftragt, 
Frau Engelhardt zu informieren, dass sie die Ausschreibungen vor-
nehmen soll.
TOP 7 Erweiterung der Flutlichtanlage am Hartplatz, 

Great-Barford-Straße;
 Auftragsvergabe,
 Beratung und Beschlussfassung
 Sachdarstellung
Um eine ausreichende Beleuchtung der Sportplatzanlage zu gewähr-
leisten, ist es notwendig, die vorhandene Flutlichtanlage zu ergänzen.
Ortsbürgermeisterin Müller berichtete, dass das Thema bereits Ende 
2012 auf der Tagesordnung stand, damals aber vertagt wurde, weil 
noch Klärungsbedarf wegen der Angebotssummen bestand. Außer-
dem sollte der neue Haushalt abgewartet werden, da eine Erhöhung 
des Ansatzes notwendig war.
Eine Kabelortung wurde zwischenzeitlich durchgeführt und bei den 
erneuten Anfragen wurden zwei Alternativen angefragt.
Die Erdarbeiten sind in der nachfolgenden Betrachtung nicht berück-
sichtigt, diese betragen gemäß Kostenangebot ca. 5.500,00 € netto.
Variante 1
Komplettaustausch der vier vorhandenen Scheinwerfer mit Plan-
flächenstrahlern, samt Vorschaltgeräte und der im Mast montierten 
Kabelverteiler. Ergänzt wird die Anlage durch den Neubau von zwei 
Masten mit je einem Planflächenstrahler (Feldmitte) und der dazu 
gehörigen im Mast montierten Kabelverteiler mit Vorschaltgerät.
Die Verbandsgemeindeverwaltung hat von 3 Firmen ein Angebot 
angefordert. 3 Angebote wurden abgegeben, ein Angebot konnte 
nicht gewertet werden.
Die Bruttoendsumme des günstigsten Anbieters EWR AG liegt bei 
21.494,97 €.
Variante 2
Erhalt der vier vorhandenen Scheinwerfer, ergänzt durch den Neubau 
von zwei Masten mit je zwei Planflächenstrahlern (Feldmitte) und der 
dazu gehörigen im Mast montierten Kabelverteiler mit Vorschaltgerät.
Anmerkung: Die vorhandene Anlage hat bereits mehr als zwei Drittel 
ihrer statistischen Lebenszeit überschritten und ist auch nicht mehr 
auf dem neuesten Stand der Technik.
Die Verbandsgemeindeverwaltung hat von 3 Firmen ein Angebot 
angefordert. 3 Angebote wurden abgegeben, ein Angebot hiervon 
konnte nicht gewertet werden.
Die Bruttoendsummen des günstigsten Anbieters EWR AG liegt bei 
16.586,46 €.
Die Verwaltung schlägt Variante 1 vor. Hier beträgt die Gesamtleis-
tungsaufnahme der Anlage 13.800 Watt, bei der 2. Variante 18.400 
Watt. Auch unter dem Gesichtspunkt des Alters der vorhandenen 
Anlage ist der Austausch der vier vorh. Leuchten sinnvoll.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Wöllstein entschied sich für die Erweiterung der 
Flutlichtanlage nach Variante 1. Der Auftrag wurde an den günstigsten 
Anbieter EWR AG zum Angebotspreis in Höhe von 21.494,97 € brutto 

vergeben. Auch die Erdarbeiten sollen durch EWR AG durchgeführt 
werden, die sie für 5.500,00 € netto angeboten hat.
Dieser Beschluss wurde bei 1 Stimmenthaltung einstimmig gefasst.
TOP 8 Spendenannahme;
 Beratung und Beschlussfassung
Der Kindergarten Spielwiese hat anlässlich seines Eierfestes 2014 
Spenden gesammelt.
Folgende Beträge wurden gespendet:
Systembau Schmidt GmbH  200,00 €
Sports and more Fitnessclub  100,00 €
Tierarztpraxis Bohn  20,00 €
KT Kugelstrahlen Ströher  100,00 €
BSFM Hermann Müller  100,00 €
Ortsverein CDU Wöllstein-Gumbsheim  50,00 €
Ortsverein SPD Wöllstein  50,00 €
Buch-Vogel  30,00 €
Sun for fun  20,00 €
H. Grünewald, Signal Iduna  20,00 €
H.W. Haas, Heizung und Sanitär  30,00 €
Pitthan Baustoff-Handels GmbH  50,00 €
Änderungsschneiderei „Goldener Faden“  30,00 €
Hirsch Apotheke  20,00 €
Baumschule Maier  50,00 €
Pizzeria Italia  25,00 €
Gaststätte „Zum Fässchen“  50,00 €
Gasthaus „Zur Linde“  20,00 €
Ristorante „Da Noi“  100,00 €
Weinstube „Zum Weinkeller“ 15,00 €
Majesta Travel  25,00 €
Heiko Feistel, Heikos Kramladen  50,00 €
insgesamt  1155,00 €
Der Gemeinderat nahm die Spenden einstimmig an und dankte allen 
Spendern.
TOP 9 Ausbau der K 5 in der Ortslage Wöllstein
 a) Information über Art des Ausbaus
 b) Ausbauvereinbarung mit dem Landkreis Alzey-

Worms
 Beratung und Beschlussfassung
Ortsbürgermeisterin Müller trug vor:
zu a)
Der Landkreis baut die K 5 im Bereich der Ortslage Wöllstein zwi-
schen Kreisel Ortsmitte und Kreisel Rheinhessenring aus. Im Zuge 
dieser Maßnahme werden Teile der Bürgersteige sowie die Straßen-
einmündungen Kreuzstraße und Ringstraße ausgebessert. Diese Aus-
besserungsarbeiten wurden im Vorfeld durch die Bauabteilung und 
die Ortsbürgermeisterin festgelegt. Geschätzter Umfang ca. 25.000 €.
Im Rahmen der WKB hat der Ortsgemeinderat schon am 04.07.2013 
beschlossen, dass der Kreuzungsbereich Eckelheimer-/Kreuzstraße 
mit ausgebaut wird.
Weiterhin hat der LBM nun mitgeteilt, dass im Zuge der Untersu-
chungen zu den Ausschreibungen festgestellt wurde, dass vom 
Kreuzungsbereich Eckelsheimer Straße/ Kreuzstraße in Richtung 
Ortsmitte aufgrund des schlechten Untergrundes ein Vollausbau mit 
Bodenaustausch vorgesehen werden muss. Dies bedeutet, dass eine 
Auskofferungstiefe von 90 cm erforderlich ist. Infolge dessen geht der 
LBM davon aus, dass die Bordsteinanlage sowie Teile der Gehwegbe-
festigung nachgeben werden. Insgesamt geht es um eine Länge von 
insgesamt ca. 240 m. Die dadurch entstehenden Kosten können der-
zeit schlecht abgeschätzt werden, da der Umfang der erforderlichen 
Arbeiten nicht bekannt ist. Es könnten bis zu 20.000 € sein.
Die Verwaltung prüft, welche Kostenanteile dem Bauunterhalt oder 
den WKB zugeordnet werden müssen.
zu b)
Mit Mail vom 12.05.2014 bittet der LBM Worms für den Landkreis 
Alzey-Worms um den Abschluss einer Ausbauvereinbarung. Die 
Vereinbarung muss bis Ende Mai unterzeichnet sein, da derzeit die 
Ausschreibungen laufen und die Maßnahme im Sommer umgesetzt 
werden soll.
Die Vereinbarungsmodalitäten werden von der hauptamtlichen Ver-
waltung geprüft.
Nach dem Sachvortrag verließen die Ratsmitglieder Pitthan und Pie-
gacki wegen Sonderinteresse den Sitzungstisch.
Der Vertragsentwurf konnte durch die Verwaltung noch nicht geprüft 
werden. Dies wird umgehend erfolgen, einige Änderungen sind vor-
zunehmen.
In der anschließenden Diskussion verfestigte sich mehrheitlich die 
Meinung, dass es sinnvoll sein könnte auch im Bereich der Bürger-
steige einen Komplettausbau vorzunehmen, da dies eventuell güns-
tiger sei, als der Versuch den Bürgersteig zu erhalten. Hier solle die 
Verwaltung nochmals mit dem LBM sprechen und man verblieb so, 
dass der erforderliche Umfang des Ausbaus der Bürgersteige sich 
während der Bauarbeiten herausstellen werde und der Ausbau ent-
sprechend vorgenommen werden soll.
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Beschluss:
zu a)
Der Ortsgemeinderat genehmigte einstimmig die erforderlichen Arbei-
ten. Wenn der LBM davon ausgeht, dass der Bürgersteig erheblich 
durch die Bauarbeiten beschädigt wird, soll ein Komplettausbau erfol-
gen.
zu b)
Der Ortsgemeinderat ermächtigte einstimmig die Ortsbürgermeisterin 
zum Abschluss der Vereinbarung nach Prüfung durch die Verbands-
gemeindeverwaltung.
TOP 10 Anfragen und Mitteilungen
Ortsbürgermeisterin Müller teilte mit:
1.  Die Stromkonzessionsabgabe der EWR AG betrug für 2013  

129.791,70 €.
2. Die Schlussrechnung für die Herstellung des Feldweges von der 

Realschule plus bis zum Wasserturm liegt vor, die Kosten betru-
gen  45.923,17 €.

3. Der VFN Gewässerfreunde Wöllstein e.V. hat seine Fangstatistik 
für 2013 vorgelegt.

 In der Zeit vom 16.03. bis 14.10.2013 wurden gefangen:
	 •	11	Bachforellen	-	5.260	g
	 •	18	Döbel	-	5.570	g
	 •	2	sonstige	Fische	-	460	g.
	 •	2013	wurde	1	kg	Satzaale	in	den	Appelbach	eingesetzt.

Ein großes Dankeschön an die Wahlteams
Die Ortsgemeinde Wöllstein möchte sich bei allen Mitgliedern der vier 
Wahlvorstände und den Wahlhelferinnen und -helfern ganz herzlich 
bedanken. Sie haben am 25. Mai 2014 dafür gesorgt haben, dass die 
Europa- und Kommunalwahlen so reibungslos abgelaufen sind.
Nachdem den ganzen Tag über die Wähler ihre Stimmen abgeben 
konnten, begann dann um 18.00 Uhr die Auszählung und dauerte bis 
tief in die Nacht hinein.
Über 50 Personen waren ehrenamtlich im Einsatz, und das über so 
viele Stunden. Wir wissen, dass dies nicht selbstverständlich ist und 
freuen uns umso mehr, dass so viele dieses Ehrenamt bereitwillig 
wahrgenommen haben.

Toll war es auch, dass sich so viele junge Erwachsene bereit erklärt 

hatten, als Wahlhelfer die Eingabe der Stimmzettel in die Computer 

vorzunehmen. So ging das Auszählen schnell voran.

Danke auch an das Unterstützungsteam in der Verbandsgemeinde-

verwaltung - dort mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis in die 

frühen Morgenstunden bereit stehen. Wir sind froh, dass sie uns alle 

Fragen beantworten und alle Problemchen lösen konnten.

Danke an alle!

Lucia Müller

Verkehrsberuhigter Bereich

Liebe Verkehrsteilnehmer, 
nehmen Sie Rücksicht!

Im verkehrsberuhigten Bereich gilt:
1. Fußgänger dürfen die Straße in ihrer 
ganzen Breite benutzen: Kinderspiele 

sind überall erlaubt.
2. Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit fahren.
3. Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden 

noch behindern; wenn nötig, müssen sie warten.
4. Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behin-

dern.
5. Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flä-

chen unzulässig, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen, 
zum Be- oder Entladen.

Bitte beachten Sie die Regeln der StVO zu Ihrer und zur Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer!

Wir danken für Ihre Mithilfe
Ihre Ortsgemeinde Wöllstein
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Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl 
der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürger-

meisters in der Gemeinde Wöllstein 
am 25. Mai 2014 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 
das Ergebnis der Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeis-
ters der Gemeinde Wöllstein wie folgt festgestellt: 

I.
Zur Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters waren 3454 
Personen wahlberechtigt, davon haben 1932 Personen gewählt. Die 
Wahlbeteiligung betrug 55,91 %. 
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1900 Stimm-
zettel gültig und 32 Stimmzettel ungültig. 

II.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Rathgeber, Hans Achim SPD 722 Stimmen =  38 % 
Müller, Lucia CDU 1178 Stimmen =  62 % 

III.
Die Bewerberin Lucia Müller hat mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten, und ist somit gewählt. 

Wöllstein, den 27. Mai 2014 
Der Wahlleiter 

für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters 
Iris Pitthan 

Nichtamtliche Mitteilungen

Herzliche Einladung zum 
16. Straßenfest in der Ernst-Ludwig-Straße

Endlich ist es wieder so weit: Am 14. und 15. Juni 2014 heißt es in 
der Ernst-Ludwig-Straße wieder Freunde treffen, essen, trinken, feiern 
und tanzen. Am Sonntag laden die Wöllsteiner Geschäftsleute zum 
Einkaufsbummel ein.
Am Samstagabend um 18.00 Uhr wird das Fest mit einem ökume-
nischen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche eröffnet. Anschlie-
ßend geht es auf der Bühne vor der Evangelischen Kirche weiter. 
Ab 20.00 Uhr wird die Band „Closer“ - Leadsänger Jens Rehbein 
aus Wöllstein - mit Livemusik für Unterhaltung sorgen. Tanzen ist 
erwünscht!
Für Speisen und Getränke ist natürlich bestens gesorgt: Die Jäcke 
vom Appelbach, der Kath. Kirchenchor Cäcilia, die Johanniter und die 
Tanzgruppe Sencias werden gerüstet sein! Auch die Gaststätten in der 
Ernst-Ludwig-Straße halten natürlich ihr Angebot bereit und freuen 
sich auf Ihren Besuch.
Am Sonntag geht es bereits um 11.00 Uhr weiter. Die Wöllsteiner 
Geschäfte öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag und ganz neu sind 
in diesem Jahr verschiedene Marktbuden. Hier bieten zahlreiche 
Aussteller „Kunterbuntes“ zum Kauf an. Außerdem führen drei Damen 
interessierten Besuchern das Klöppelhandwerk vor.
Natürlich gibt es auch viele Angebote zum Mittagessen!
Im Rathaus werden Rüdiger Drexler, Rainer Beuge und Wolfgang Lang 
ihre Modelleisenbahn aufbauen - die Augen von Groß und Klein wer-
den hier sicherlich leuchten!
Auf der Bühne wird ein tolles, buntes Unterhaltungsprogramm statt-
finden, viele Wöllsteiner Gruppen sind dabei: Sax only, die DRK-
Seniorengymnastikgruppe, verschiedene Kindergruppen der beiden 
Kindergärten, von der Realschule plus die Akrobatikgruppe, eine 
Tanzgruppe und die Karaoke-Kids, der Landfrauenchor wird singen, 
die Tanzgruppe Jellicle wird ihren neuesten Tanz darbieten. Ein beson-
deres Highlight wird die Modenschau des Gewerbe- und Verkehrsver-
eins sein. Und zum Abschluss kommt dann wieder die Gugge-Musik 
nach Wöllstein, gesponsert von den Jäcke vom Appelbach.
Der Seniorenclub und das Wöllsteiner Tischlein organisieren jeweils 
eine Tombola, tolle Preise winken!
Außerdem gibt es an den Ständen viele Angebote für Kinder, die 
Schokokuss-Wurfmaschine des Fördervereins Kita Rasselbande, das 
Glücksrad der Johanniter, eine Druckwerkstatt der Realschule plus, 
Bastelangebote des DRK-Ortsvereins usw. Das Wöllsteiner Tischlein 
e.V. baut den beliebten Barfußpfad auf, Stelzen laden zum Balancieren 
ein.
Ab 14.00 Uhr ist das große, köstliche Kuchenbuffet der Landfrauen 
im Rathaus geöffnet, auch das Wöllsteiner Tischlein bietet in der 
Ernst-Ludwig-Straße Kaffee und Kuchen an.
Die Ortsgemeinde und alle teilnehmenden Vereine und Gruppen laden 
Sie herzlich ein, an unserem Fest teilzunehmen und schöne Stunden 
bei unserem Straßenfest zu verbringen!

Lucia Müller, Ortsbürgermeisterin

Live-Musik am Straßenfest
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner in der Ernst-Ludwig-Straße,
am Samstag, dem 14. Juni 2014 wird in der Ernst-Ludwig-Straße das 
16. Straßenfest der Ortsgemeinde Wöllstein gefeiert.
Ab ca. 20.00 Uhr bis gegen 01.00 Uhr gibt es Live-Musik zum Tan-
zen oder auch nur Zuhören auf der Bühne neben der Evangelischen 
Kirche.
Wir bitten Sie als Bewohner in diesem Bereich um Verständnis für die 
dadurch entstehende Lärmbelästigung und würden uns freuen, wenn 
Sie mit uns feiern.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Lucia Müller, Ortsbürgermeisterin

Wonsheim
Ortsbürgermeister Rudolf Haas
Untergasse 5, 55599 Wonsheim, 
Tel. 06703/1219, E-Mail: wonsheim@woellstein.de
Sprechstunde: mittwochs 18.00 bis 20.00 Uhr
www.wonsheim.de

Amtliche Bekanntmachungen

Niederschrift über die 27. Sitzung 
 des Ortsgemeinderates Wonsheim

Öffentlicher Teil
Datum:  Mittwoch, dem 14. Mai 2014, 20.00 Uhr - 23.00 Uhr
Ort:  Rathaus
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I. Anwesenheitsliste
Ortsbürgermeister: Fraktion:
Haas, Rudolf WG Haas
Beigeordnete: 
1. Beig. Stumpf, Heinfried WG Haas
2. Beig. Mann, Udo WG Haas  entschuldigt
Ratsmitglieder: 
Achenbach, Gernot WG Haas  entschuldigt
Böhmer, Heinz Adolf WG Haas
Emrich, Karsten WG Haas
Haupt, Wilhelm SPD
Reinhardt, Friedrich WG Haas  ab 20.50 Uhr zu TOP 2
Roos, Angelika WG Haas
Scheel, Sigrid WG Haas
Schön, Boris WG Haas  entschuldigt
Stumpf, Otto SPD
Trautwein, Uwe SPD  entschuldigt
Weitere Anwesende:
Emrich, Gernot VGV Wöllstein zugleich Schriftführer
Fa. Juwi, Herren Neef, Weber  zu TOP 2

II. Tagesordnung

Öffentlicher Teil
TOP 1 Einwohnerfragestunde gem. § 16 a GemO
TOP 2 Alternative Wegeführung zum Windpark in Niederhausen 
an der Appel
- Beratung und Beschluss -
TOP 3 1. Nachtragshaushalt 2014 - Änderung der Realsteuerhe-
besätze
- Beratung und Beschluss -
TOP 4 Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag
- Beratung und Beschluss -
TOP 5 Ausschreibung Stromliefervertrag
- Beratung und Beschluss -
TOP 6 Parksituation in der Heinrich-Bechtolsheimer-Straße/
Bädergasse
- Beratung und Beschluss -
TOP 7 Erneuerung der Zaunanlage am Brunnen Flutgraben
Ausschreibungsergebnis
Auftragsvergabe
TOP 8 Anschaffung eines neuen AS-Mähers
- Beratung und Beschluss -
TOP 9 Mitteilungen und Anfragen
Ortsbürgermeister Haas eröffnet um 20.05 Uhr die Sitzung des Orts-
gemeinderates und begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder, die Ver-
treter der Fa. Juwi und die Zuhörer. Zum Schriftführer wird Herr Emrich 
von der Verbandsgemeindeverwaltung Wöllstein bestellt.
Herr Haas stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschluss-
fähigkeit des Rates fest. Einwände oder Ergänzungsvorschläge zur 
Tagesordnung werden nicht vorgebracht.
Ebenso sind keine Einwände zur letzten Sitzungsniederschrift zu ver-
zeichnen.

III. Tagesordnungspunkte
TOP 1 Einwohnerfragestunde gem. § 16 a GemO
Schriftliche Fragen liegen der Verwaltung nicht vor; seitens der anwe-
senden Zuhörer werden keine Fragen gestellt.
TOP 2 Alternative Wegeführung zum Windpark in Niederhausen 
an der Appel
- Beratung und Beschluss -
Ortsbürgermeister Haas erläutert eingangs, dass für die Errichtung des 
Windparks in Niederhausen die Nutzung der Wegestrecke auf land-
wirtschaftlichen Wirtschaftswegen, aus Richtung Hof Iben kommend 
(L400) am Waldrand vorbei in Richtung Stein-Bockenheim einmün-
dend in die K3, im Ortsgemeinderat beschlossen und der entspre-
chende Vertrag mit der Fa. Juwi zur Unterschrift vorliegt. Die neuere 
Entwicklung zeigt, dass die Fa. Juwi eine Alternativstrecke sucht, da 
der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach Einwände gegen 
die Nutzung der K88 im Streckenabschnitt zwischen Neu-Bamberg 
und Hof Iben geäußert hat. Daher beantragt die Fa. Juwi nun den 
Schwerlasttransport aus Richtung Wendelsheim kommend, einmün-
dend in die Gemeindestraße am Sonnenberg, im weiteren Verlauf über 
Wirtschaftswege und über die Dunzelbach (Brückenbauwerk), dann 
einmündend in die K3 in Richtung Stein-Bockenheim und sodann 
abbiegend von der K3 in einen Wirtschaftsweg.
Ortsbürgermeister Haas äußert Unverständnis darüber, dass einer-
seits seitens der Landesregierung die Energiewende propagiert und 
die Errichtung von Windenergieanlagen forciert werden, jedoch ande-
rerseits dem Windkraftbetreiber die Nutzung klassifizierter Straßen 
verwehrt werden kann.
Sodann bittet Ortsbürgermeister Haas die Herren Neef und Weber um 
weitere Ausführungen. Der Gemeinderat beschließt einstimmig (ohne 
Enthaltungen) den Herren Weber und Neef Rederecht zu erteilen.
Herr Neef stellt sodann anhand einer PowerPoint-Präsentation noch-
mals das Windparkprojekt in Niederhausen vor, sowie die ursprünglich 

geplante Erschließungsstrecke und die nunmehr vorgesehene Alter-
native durch die Ortslage von Wonsheim. Für die Errichtung der sechs 
Windenergieanlagen in Niederhausen sind ca. 80 Sondertransporte 
erforderlich, die sodann durch die Ortsstraße „Am Sonnenberg“ und 
die weiterführenden Wirtschaftswege fahren. Die Sonderfahrzeuge 
werden jeweils im Konvoi mit zusätzlichen 1-3 Fahrzeugen begleitet. 
Geprüft wird von der Juwi noch, inwieweit die Transporter auch die 
Wegestrecke für die Rückfahrt benötigen. Herr Neef erläutert sodann, 
dass zum Erhalt notwendiger Kurvenradien und Fahrbahnbreiten im 
Streckenverlauf folgende Maßnahmen erforderlich werden:
-  Schutz- bzw. Rückbaumaßnahmen an der Verkehrsinsel auf der 

L409 zur Einmündung in die Straße „Am Sonnenberg“.
-  Im Einmündungsbereich der Straße „Am Sonnenberg“ ist die ge-

meindliche Hecke zurückzuschneiden und die Ortseingangstafel 
zu entfernen. Im weiteren Verlauf sind in der Straße „Am Sonnen-
berg“ Bäume zu entfernen bzw. zum Erhalt des Lichtraumprofils 
Rückschnittmaßnahmen im Bereich der Baumkronen erforderlich.

-  Im Verlauf der Wirtschaftswege bis zur Dunzelbach sind mögli-
cherweise die Weidezäune, in Abstimmung mit den privaten 
Grundstückseigentümern, abzubauen.

-  Die Tragfähigkeit des Brückenbauwerkes über der Dunzelbach ist 
zu prüfen; Maßnahmen zur Überfahrbarkeit der Brücke sind zu er-
greifen.

-  Im weiteren Verlauf bis zur K3 ist eine Kuppe abzutragen und mit 
den Anliegern der Gärten einen eventuellen Rückbau der Zäune 
und der Anpflanzungen abzustimmen.

-  Zur Gewährleistung der Abfahrt auf die K3 ist ein Kurvenausbau 
auf einem landwirtschaftlichen Grundstück erforderlich.

-  Alle Wirtschaftswege, die in Anspruch genommen werden, werden 
schwerlastfähig in Schotter ausgebaut.

Herr Neef erläutert, dass bezüglich einzelner Maßnahmen entspre-
chend Absprachen mit den Fachbehörden wie Landesbetrieb Mobi-
lität, SGD-Süd (Wasserwirtschaft) sowie der Naturschutzbehörde 
hinsichtlich Ersatzpflanzungen zu treffen sind und Genehmigungen 
eingeholt werden müssen.
Nachfolgend werden von den Ratsmitgliedern zahlreiche Fragen 
gestellt. Auch die anwesenden Zuhörer, welche Grundstückseigentü-
mer betroffener landwirtschaftlicher Grundstücke sind, erhalten vom 
Gemeinderat Rederecht (Beschluss: einstimmig ohne Enthaltungen) 
und stellen Fragen.
Zusammenfassend werden folgende Punkte besprochen:
-  Auch nach Errichtung des Windparks müssen ggf. Schwerlast-

transporte stattfinden, wenn z.B. Ersatzteile geliefert werden. Dies 
wiederrum würde die o.g. Eingriffe (z. B. Entfernen von Bäumen, 
Rückbau von Weidezäunen) hervorrufen. Die Vertreter der Fa. Juwi 
wollen die Nutzung der Strecke künftig vermeiden und weiterhin 
die Zustimmung zur Streckenalternative am Waldrand erreichen.

-  Neben dem Eigentümer der landwirtschaftlichen Grundstücke 
muss auch der Pächter des Grundstücks mit der Nutzung durch 
die Fa. Juwi, z. B. für einen Kurvenradius, zustimmen. Ernteaus-
fälle werden durch die Fa. Juwi entschädigt. Sofern die Grund-
stückseigentümer und Pächter keine Schotterung und dauerhafte 
Befestigung wünschen, können die Kurvenradien auch mit befahr-
baren Stahlplatten ausgestaltet werden; diese werden anschlie-
ßend zurückgenommen und eine Bewirtschaftung des gesamten 
Grundstücks ist wieder möglich.

-  Auch mögliche Änderungen der Wasserabflüsse, bedingt durch 
die Schotterung der Wege und Beeinträchtigung der angrenzen-
den Gartengrundstücke, können z. B. über zusätzliche Drainage-
leitungen gelöst werden.

-  Bei dem Ausbau der landwirtschaftlichen Wege mit Schotter ist 
darauf zu achten, dass sich die Höhe der Wege nicht ändert.

-  Allgemein wird gewünscht, dass die Fa. Juwi das Vorhaben im 
Rahmen einer Anliegerversammlung mit allen Beteiligten (Grund-
stückseigentümer, Pächter, Ortsgemeinderat) erörtert und Fragen 
beantwortet.

Ortsbürgermeister Haas schlägt folgende Vorgehensweise vor und 
bittet um diesbezügliche Beschlussfassung im Gemeinderat:
Aufgrund des engen Zeitfensters unter Berücksichtigung der anste-
henden Kommunalwahlen und der konstituierenden Sitzung des Orts-
gemeinderates sowie des Zeitplanes der Fa. Juwi (möglicher Beginn 
der Transporte ab Mitte Juni), soll der Ortsbürgermeister im Zusam-
menhang mit den Beigeordneten und Fraktionsvertretern ermächtigt 
werden einen Nutzungsvertrag zu unterzeichnen, sofern insbesondere 
folgende Punkte vorher geklärt sind:
-  Eine Einwohnerversammlung und Abstimmung mit den Anliegern 

hat stattzufinden.
-  Die Begleitung der Maßnahme erfolgt über ein von der Ortsge-

meinde beauftragtes Ingenieurbüro (insbes. Zustandserfassung 
der Straße „Am Sonnenberg“).

-  Über das Nutzungsentgelt ist zu verhandeln.
-  Bankbürgschaften als Sicherheit für künftige Schäden sind zu hin-

terlegen.
-  Die Ortsgemeinde favorisiert weiterhin die bereits beschlossene 

Streckenvariante am Waldrand und bittet nachdrücklich die Fa. 
Juwi um weitere Verhandlungen mit dem LBM Bad Kreuznach und 
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Nachdruck über den politischen Weg. Der bereits verhandelte Ver-
trag kann abgeschlossen werden.

Der Ortsgemeinderat beschließt diese Vorgehensweise einstimmig 
(ohne Enthaltungen).
Abschließend informiert Ortsbürgermeister Haas, dass die Fa. Juwi 
beabsichtigt, Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung der Wege, 
u. a. auf dem gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Grundstück, Flur 
31, Parzelle 1 (648 qm), zu erbringen. Näheres wird in einem Gestat-
tungs- und Pflegenutzungsvertrag geregelt. Vorab benötigt die Fa. 
Juwi die Zustimmung für die Landespflegebehörde der Kreisverwal-
tung Alzey-Worms. Als Entgelt wird ein Betrag von 45 Euro pro Jahr 
angeboten. Nach kurzer Aussprache erfolgt Einigung über ein Entgelt 
in Höhe von 100 Euro pro Jahr und der Ortsgemeinderat erteilt ein-
stimmig (ohne Enthaltungen) Zustimmung zu Ausgleichsmaßnahmen 
auf dem o.g. gemeindeeigenen Grundstück.
TOP 3 1. Nachtragshaushalt 2014 - Änderung der Realsteuerhe-
besätze
- Beratung und Beschluss -
Der Ortsgemeinderat Wonsheim hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
09.12.2013 vor dem Hintergrund einer ordnungsgemäßen Abgaben-
veranlagung 2014 aufgrund der aktuellen Gesetzeslage beschlossen, 
die Realsteuerhebesätze anzupassen.
Auf dieser Grundlage muss die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 
mit einem entsprechenden Nachtrag im Bereich der Realsteuerhebe-
sätze angepasst werden.
Steuerart bisher erhöht um 2014
Grundsteuer A 
- für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe und Stückländereien  285 v.H. 20 v.H. 305 v.H.
Grundsteuer B 
- für sonstige Grundstücke  338 v.H. 32 v.H. 370 v.H.
Gewerbesteuer 
- nach Ertrag und Kapital  352 v.H. 18 v.H. 370 v.H.
Der Ortsgemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 
2014 einstimmig (ohne Enthaltungen).
TOP 4 Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag
- Beratung und Beschluss -
Sachdarstellung:
Die Verträge über die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit der 
EWR Netz GmbH enden am 31.12.2014. Die Kreisgruppe Alzey-
Worms des Gemeinde- und Städtebundes hat einen Straßenbe-
leuchtungsvertrag, welcher Grundlage der Ausschreibung sein wird, 
erarbeitet.
Wesentliche Vertrags- bzw. Ausschreibungsinhalte sind:
-  Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre.
- Die Leistungen umfassen überwiegend die turnusgemäße 

Reinigung aller Leuchten, den turnusgemäßen Austausch der 
Leuchtmittel (Gruppenaustausch), den Ersatz defekter Leuchten 
und die Fehlerbeseitigung in Kabelnetzen und an Steueranlagen.

-  Alle Lampenmasten mit einem Alter von mehr als 30 Jahren wer-
den auf ihre Standsicherheit überprüft.

-  Die EU-Ökodesign-Richtlinie, nach der ab dem 15.04.2015 
Quecksilberdampflampen (HQL) nicht mehr auf den Markt 
gebracht werden dürfen, ist im neuen Vertrag aufgenommen. 
Der Vertrag ist so formuliert, dass der Bieter die Unterhaltung 
(Reinigung, Gruppenaustausch, Ersatz) der HQL bis zur Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung (z.B. auf Natriumdampflampen oder 
LED) gewährleisten muss. Ein Vorschlag der VG-Verwaltung für 
den Zeitpunkt der Umstellung liegt bei. Zur Planung der Umstel-
lung hat der Bieter bis 31.07.2015 ein Konzept für die energe-
tische Sanierung mit lichttechnischer Berechnung vorzulegen. 
Dieses Konzept bildet sodann die Grundlage für die Entschei-
dung der Ortsgemeinden über die Art der künftigen Leuchtmittel 
(z.B. Natriumdampflampe oder LED).

-  Für die vorgenannten Leistungen werden vom Bieter Pauschal-
preise angefragt.

Der Vertrag und der Vorschlag der Verwaltung für den Zeitpunkt der 
Umstellung (für Wonsheim bis 31.12.2018) liegen allen Ratsmitglie-
dern vor.
Aussprache:
In der anschließenden Aussprache wird insbesondere auf die Sicher-
stellung der Finanzierung der Umstellungskosten für die neuen Leuch-
ten hingewiesen. Sobald das Modernisierungskonzept und die Kosten 
feststehen, sind die Mittel im Haushalt in den entsprechenden Jah-
ren bereit zu stellen und der Erhalt von Fördermitteln ist zu prüfen. 
In diesem Zusammenhang weist Ortsbürgermeister Haas darauf hin, 
dass die Erneuerung der Maßnahme beitragspflichtig ist und entspre-
chende Ausbaubeiträge von den Anliegern hierfür zu erheben sind.
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung des Straßenbeleuch-
tungsvertrages mit der Vorgabe zur Umstellung der Straßenbeleuch-
tung bis 31.12.2018 und ermächtigt den Ortsbürgermeister nach 
erfolgtem Ausschreibungsverfahrens zum Abschluss des Straßenbe-
leuchtungsvertrages mit dem günstigsten Anbieter.

Beschlussergebnis:
Der Gemeinderat beschließt o.g. Beschlussvorschlag einstimmig 
(ohne Enthaltungen).
TOP 5 Ausschreibung Stromliefervertrag
- Beratung und Beschluss -
Sachdarstellung:
Die Stromlieferverträge mit der EWR AG für die Abnahmestellen der 
Ortsgemeinden (z.B. Rathäuser, Gemeindehallen, Straßenbeleuch-
tung) enden am 31.12.2014 und sind neu auszuschreiben. Vorgese-
hen ist ein neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2015 mit einer Laufzeit 
von 4 Jahren.
Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Ausschreibung der Stromliefer-
verträge und ermächtigt den Ortsbürgermeister nach erfolgtem Aus-
schreibungsverfahren zum Abschluss des Stromliefervertrages mit 
dem günstigsten Anbieter.
Beschlussergebnis:
Der Gemeinderat beschließt dies einstimmig (ohne Enthaltungen).
TOP 6 Parksituation in der Heinrich-Bechtolsheimer-Straße/
Bädergasse
- Beratung und Beschluss -
Der Vorsitzende erläutert, dass dieser TOP aufgrund einer schriftli-
chen Anfrage von Frau Heike Hegewald und Herr Volker Funk, welche 
im Rahmen der Einwohnerfragestunde am 13.03.2014 vorlag, aufge-
nommen wurde.
Ortsbürgermeister Haas teilt mit, dass die Parksituation in der Hein-
rich-Bechtolsheimer-Straße bereits in einer Sitzung des Ortsgemein-
derates Wonsheim am 29.08.2011 beraten und entsprechend ein 
Beschluss gefasst wurde. Ortsbürgermeister Haas verliest den Aus-
zug aus der Sitzungsniederschrift vom 29.08.2011:
„Die Verkehrssituation ist in dieser Straße dadurch gekennzeichnet, 
dass lediglich einseitig ein Bürgersteig angelegt ist und tagsüber der 
Straßenbereich stark vom ruhenden Verkehr in Anspruch genommen 
wird. Die Bediensteten der Kindertagesstätte nehmen den Verkehrs-
raum in Anspruch, wobei die Verkehrsprobleme überwiegend durch 
den starken Kundenverkehr des Landesmaschinen-Fachbetriebes 
verursacht werden. Diskutiert wurde in einer Ausschusssitzung die 
Anordnung eines eingeschränkten Halteverbotes, wobei der Aus-
schuss der Auffassung war, dass diese Maßnahme nicht zielführend 
ist, sofern nicht die Einsicht der Verkehrsteilnehmer erreicht wird 
verbunden mit der Schaffung ausreichender Parkflächen auf dem 
gewerblich genutzten Grundstück. Ortsbürgermeister Haas schlägt 
daher vor, keine verkehrsbehördliche Anordnung zu treffen, sondern 
vielmehr mit dem Gewerbetreibenden ins Gespräch zu kommen um 
zu erreichen, dass dieser auf eigener Fläche ausreichenden Parkraum 
zur Verfügung stellt. Der Gemeinderat beschließt diesen Vorschlag bei 
10 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme.“
Im Ortsgemeinderat wird die Problematik nochmals eingehend bespro-
chen. Im Ergebnis ist der Ortsgemeinderat der Auffassung, dass 
gegenüber der o.g. Beschlussfassung keine Änderung zum Tragen 
kommt. Trotz der Vielzahl der parkenden Fahrzeuge und der kurzfristi-
gen Durchfahrtsbeschränkung im Bereich der Bushaltestelle, trägt die 
Verkehrssituation letztendlich zur Verkehrsberuhigung bei. Ein Park-
verbot, z. B. im Bereich der Bushaltestelle, um ein uneingeschränktes 
Durchfahren auch während der Bushaltezeit zu ermöglichen, würde 
evtl. sogar zur Gefährdung der Kindergartenkinder führen.
Der Gemeinderat beschließt sodann einstimmig (ohne Enthaltun-
gen) auch weiterhin keine verkehrsbehördliche Anordnung zu treffen 
und bei dem ursprünglichen Beschluss vom 29.08.2011 zu bleiben. 
Ortsbürgermeister Haas wird auch weiterhin die Gespräche mit den 
Gewerbebetreibenden führen.
TOP 7 Erneuerung der Zaunanlage am Brunnen Flutgraben
Ausschreibungsergebnis
Auftragsvergabe
Sachdarstellung:
Die vorhandene Einfriedung am Brunnengelände „Flutgraben“ der 
Ortsgemeinde Wonsheim, bestehend aus einem Maschendrahtzaun 
mit Stahlpfosten, ist stark durch Korrosion beschädigt. Der Ortsge-
meinderat Wonsheim sprach sich in seiner Sitzung einstimmig dar-
über aus die bestehende Zaunanlage durch eine Neue zu ersetzen.
Im Rahmen einer Preisanfrage durch die Verbandsgemeindever-
waltung wurden bei 5 Firmen Preise für die Errichtung einer neuen 
Zaunanlage angefordert. Von 3 Firmen wurden hierfür Angebote 
abgegeben. Die Bruttoendsummen der geprüften Angebote liegen 
zwischen 3.166,59 € und 4.806,41 €.
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag dem kostengünstigsten 
Anbieter, Fa. Gräf aus Alzey zum Angebotspreis von 3.166,59 € zu 
erteilen.
Beschlussergebnis:
Der Beschluss hierzu ergeht einstimmig (ohne Enthaltungen).
TOP 8 Anschaffung eines neuen AS-Mähers
- Beratung und Beschluss -
Der im Bauhof befindliche 25 Jahre alte AS-Mäher (Hochgrasmäher) 
ist defekt und nicht mehr reparabel. Eine Ersatzbeschaffung ist daher 
erforderlich. Nach Rücksprache mit dem Bauhofpersonal wird ein 
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Nachdruck über den politischen Weg. Der bereits verhandelte Ver-
trag kann abgeschlossen werden.

Der Ortsgemeinderat beschließt diese Vorgehensweise einstimmig 
(ohne Enthaltungen).
Abschließend informiert Ortsbürgermeister Haas, dass die Fa. Juwi 
beabsichtigt, Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung der Wege, 
u. a. auf dem gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Grundstück, Flur 
31, Parzelle 1 (648 qm), zu erbringen. Näheres wird in einem Gestat-
tungs- und Pflegenutzungsvertrag geregelt. Vorab benötigt die Fa. 
Juwi die Zustimmung für die Landespflegebehörde der Kreisverwal-
tung Alzey-Worms. Als Entgelt wird ein Betrag von 45 Euro pro Jahr 
angeboten. Nach kurzer Aussprache erfolgt Einigung über ein Entgelt 
in Höhe von 100 Euro pro Jahr und der Ortsgemeinderat erteilt ein-
stimmig (ohne Enthaltungen) Zustimmung zu Ausgleichsmaßnahmen 
auf dem o.g. gemeindeeigenen Grundstück.
TOP 3 1. Nachtragshaushalt 2014 - Änderung der Realsteuerhe-
besätze
- Beratung und Beschluss -
Der Ortsgemeinderat Wonsheim hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
09.12.2013 vor dem Hintergrund einer ordnungsgemäßen Abgaben-
veranlagung 2014 aufgrund der aktuellen Gesetzeslage beschlossen, 
die Realsteuerhebesätze anzupassen.
Auf dieser Grundlage muss die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 
mit einem entsprechenden Nachtrag im Bereich der Realsteuerhebe-
sätze angepasst werden.
Steuerart bisher erhöht um 2014
Grundsteuer A 
- für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe und Stückländereien  285 v.H. 20 v.H. 305 v.H.
Grundsteuer B 
- für sonstige Grundstücke  338 v.H. 32 v.H. 370 v.H.
Gewerbesteuer 
- nach Ertrag und Kapital  352 v.H. 18 v.H. 370 v.H.
Der Ortsgemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 
2014 einstimmig (ohne Enthaltungen).
TOP 4 Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag
- Beratung und Beschluss -
Sachdarstellung:
Die Verträge über die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit der 
EWR Netz GmbH enden am 31.12.2014. Die Kreisgruppe Alzey-
Worms des Gemeinde- und Städtebundes hat einen Straßenbe-
leuchtungsvertrag, welcher Grundlage der Ausschreibung sein wird, 
erarbeitet.
Wesentliche Vertrags- bzw. Ausschreibungsinhalte sind:
-  Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre.
- Die Leistungen umfassen überwiegend die turnusgemäße 

Reinigung aller Leuchten, den turnusgemäßen Austausch der 
Leuchtmittel (Gruppenaustausch), den Ersatz defekter Leuchten 
und die Fehlerbeseitigung in Kabelnetzen und an Steueranlagen.

-  Alle Lampenmasten mit einem Alter von mehr als 30 Jahren wer-
den auf ihre Standsicherheit überprüft.

-  Die EU-Ökodesign-Richtlinie, nach der ab dem 15.04.2015 
Quecksilberdampflampen (HQL) nicht mehr auf den Markt 
gebracht werden dürfen, ist im neuen Vertrag aufgenommen. 
Der Vertrag ist so formuliert, dass der Bieter die Unterhaltung 
(Reinigung, Gruppenaustausch, Ersatz) der HQL bis zur Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung (z.B. auf Natriumdampflampen oder 
LED) gewährleisten muss. Ein Vorschlag der VG-Verwaltung für 
den Zeitpunkt der Umstellung liegt bei. Zur Planung der Umstel-
lung hat der Bieter bis 31.07.2015 ein Konzept für die energe-
tische Sanierung mit lichttechnischer Berechnung vorzulegen. 
Dieses Konzept bildet sodann die Grundlage für die Entschei-
dung der Ortsgemeinden über die Art der künftigen Leuchtmittel 
(z.B. Natriumdampflampe oder LED).

-  Für die vorgenannten Leistungen werden vom Bieter Pauschal-
preise angefragt.

Der Vertrag und der Vorschlag der Verwaltung für den Zeitpunkt der 
Umstellung (für Wonsheim bis 31.12.2018) liegen allen Ratsmitglie-
dern vor.
Aussprache:
In der anschließenden Aussprache wird insbesondere auf die Sicher-
stellung der Finanzierung der Umstellungskosten für die neuen Leuch-
ten hingewiesen. Sobald das Modernisierungskonzept und die Kosten 
feststehen, sind die Mittel im Haushalt in den entsprechenden Jah-
ren bereit zu stellen und der Erhalt von Fördermitteln ist zu prüfen. 
In diesem Zusammenhang weist Ortsbürgermeister Haas darauf hin, 
dass die Erneuerung der Maßnahme beitragspflichtig ist und entspre-
chende Ausbaubeiträge von den Anliegern hierfür zu erheben sind.
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Ausschreibung des Straßenbeleuch-
tungsvertrages mit der Vorgabe zur Umstellung der Straßenbeleuch-
tung bis 31.12.2018 und ermächtigt den Ortsbürgermeister nach 
erfolgtem Ausschreibungsverfahrens zum Abschluss des Straßenbe-
leuchtungsvertrages mit dem günstigsten Anbieter.

Beschlussergebnis:
Der Gemeinderat beschließt o.g. Beschlussvorschlag einstimmig 
(ohne Enthaltungen).
TOP 5 Ausschreibung Stromliefervertrag
- Beratung und Beschluss -
Sachdarstellung:
Die Stromlieferverträge mit der EWR AG für die Abnahmestellen der 
Ortsgemeinden (z.B. Rathäuser, Gemeindehallen, Straßenbeleuch-
tung) enden am 31.12.2014 und sind neu auszuschreiben. Vorgese-
hen ist ein neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2015 mit einer Laufzeit 
von 4 Jahren.
Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Ausschreibung der Stromliefer-
verträge und ermächtigt den Ortsbürgermeister nach erfolgtem Aus-
schreibungsverfahren zum Abschluss des Stromliefervertrages mit 
dem günstigsten Anbieter.
Beschlussergebnis:
Der Gemeinderat beschließt dies einstimmig (ohne Enthaltungen).
TOP 6 Parksituation in der Heinrich-Bechtolsheimer-Straße/
Bädergasse
- Beratung und Beschluss -
Der Vorsitzende erläutert, dass dieser TOP aufgrund einer schriftli-
chen Anfrage von Frau Heike Hegewald und Herr Volker Funk, welche 
im Rahmen der Einwohnerfragestunde am 13.03.2014 vorlag, aufge-
nommen wurde.
Ortsbürgermeister Haas teilt mit, dass die Parksituation in der Hein-
rich-Bechtolsheimer-Straße bereits in einer Sitzung des Ortsgemein-
derates Wonsheim am 29.08.2011 beraten und entsprechend ein 
Beschluss gefasst wurde. Ortsbürgermeister Haas verliest den Aus-
zug aus der Sitzungsniederschrift vom 29.08.2011:
„Die Verkehrssituation ist in dieser Straße dadurch gekennzeichnet, 
dass lediglich einseitig ein Bürgersteig angelegt ist und tagsüber der 
Straßenbereich stark vom ruhenden Verkehr in Anspruch genommen 
wird. Die Bediensteten der Kindertagesstätte nehmen den Verkehrs-
raum in Anspruch, wobei die Verkehrsprobleme überwiegend durch 
den starken Kundenverkehr des Landesmaschinen-Fachbetriebes 
verursacht werden. Diskutiert wurde in einer Ausschusssitzung die 
Anordnung eines eingeschränkten Halteverbotes, wobei der Aus-
schuss der Auffassung war, dass diese Maßnahme nicht zielführend 
ist, sofern nicht die Einsicht der Verkehrsteilnehmer erreicht wird 
verbunden mit der Schaffung ausreichender Parkflächen auf dem 
gewerblich genutzten Grundstück. Ortsbürgermeister Haas schlägt 
daher vor, keine verkehrsbehördliche Anordnung zu treffen, sondern 
vielmehr mit dem Gewerbetreibenden ins Gespräch zu kommen um 
zu erreichen, dass dieser auf eigener Fläche ausreichenden Parkraum 
zur Verfügung stellt. Der Gemeinderat beschließt diesen Vorschlag bei 
10 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme.“
Im Ortsgemeinderat wird die Problematik nochmals eingehend bespro-
chen. Im Ergebnis ist der Ortsgemeinderat der Auffassung, dass 
gegenüber der o.g. Beschlussfassung keine Änderung zum Tragen 
kommt. Trotz der Vielzahl der parkenden Fahrzeuge und der kurzfristi-
gen Durchfahrtsbeschränkung im Bereich der Bushaltestelle, trägt die 
Verkehrssituation letztendlich zur Verkehrsberuhigung bei. Ein Park-
verbot, z. B. im Bereich der Bushaltestelle, um ein uneingeschränktes 
Durchfahren auch während der Bushaltezeit zu ermöglichen, würde 
evtl. sogar zur Gefährdung der Kindergartenkinder führen.
Der Gemeinderat beschließt sodann einstimmig (ohne Enthaltun-
gen) auch weiterhin keine verkehrsbehördliche Anordnung zu treffen 
und bei dem ursprünglichen Beschluss vom 29.08.2011 zu bleiben. 
Ortsbürgermeister Haas wird auch weiterhin die Gespräche mit den 
Gewerbebetreibenden führen.
TOP 7 Erneuerung der Zaunanlage am Brunnen Flutgraben
Ausschreibungsergebnis
Auftragsvergabe
Sachdarstellung:
Die vorhandene Einfriedung am Brunnengelände „Flutgraben“ der 
Ortsgemeinde Wonsheim, bestehend aus einem Maschendrahtzaun 
mit Stahlpfosten, ist stark durch Korrosion beschädigt. Der Ortsge-
meinderat Wonsheim sprach sich in seiner Sitzung einstimmig dar-
über aus die bestehende Zaunanlage durch eine Neue zu ersetzen.
Im Rahmen einer Preisanfrage durch die Verbandsgemeindever-
waltung wurden bei 5 Firmen Preise für die Errichtung einer neuen 
Zaunanlage angefordert. Von 3 Firmen wurden hierfür Angebote 
abgegeben. Die Bruttoendsummen der geprüften Angebote liegen 
zwischen 3.166,59 € und 4.806,41 €.
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag dem kostengünstigsten 
Anbieter, Fa. Gräf aus Alzey zum Angebotspreis von 3.166,59 € zu 
erteilen.
Beschlussergebnis:
Der Beschluss hierzu ergeht einstimmig (ohne Enthaltungen).
TOP 8 Anschaffung eines neuen AS-Mähers
- Beratung und Beschluss -
Der im Bauhof befindliche 25 Jahre alte AS-Mäher (Hochgrasmäher) 
ist defekt und nicht mehr reparabel. Eine Ersatzbeschaffung ist daher 
erforderlich. Nach Rücksprache mit dem Bauhofpersonal wird ein 
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neuer AS-Mäher (28/4 Enduro) favorisiert. Laut Angebot der Fa. Has-
singer aus Wonsheim betragen die Kosten 2.745,40 Euro (inkl. MwSt 
und Fracht).
Der Gemeinderat beschließt die Ersatzbeschaffung einstimmig (ohne 
Enthaltungen).
TOP 9 Mitteilungen und Anfragen
-  Ortsbürgermeister Haas berichtet über den noch ausstehenden 

Radweglückenschluss zwischen Wonsheim und Stein-Bocken-
heim entlang der Dunzelbach im Rahmen des Gesamtradwege-
netzes. Über den Zustand des Weges liegen Beschwerden von 
Stein-Bockenheimer Bürgern vor.

-  Vom Deutschen Wanderinstitut wurde der Wanderweg „Hiwwel-
tour Heideblick Wonsheim“ als Prädikatswanderweg per Urkunde 
zertifiziert.

-  Die Steineinfassung der Baumscheibe auf dem Dorfplatz neben 
dem Dorfbrunnen ist defekt. Eine Neugestaltung mit eventueller 
Wegnahme des Baumes soll geprüft werden.

Nachdem keine Anfragen seitens der Ratsmitglieder vorliegen, 
schließt Ortsbürgermeister Haas um 23.00 Uhr den öffentlichen Teil 
der Sitzung.

Haas, Vorsitzender
Emrich, Schriftführer
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Bekanntmachung des Ergebnisses der  
Wahl des Ortsbürgermeisters 
in der Gemeinde Wonsheim 

am 25. Mai 2014 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 
das Ergebnis der Wahl des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Wons-
heim wie folgt festgestellt: 

I. 
Zur Wahl des Ortsbürgermeisters waren 712 Personen wahlberech-
tigt, davon haben 481 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 
67,56 %. 
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 474 Stimmzet-
tel gültig und 7 Stimmzettel ungültig. 

II.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
Haupt, Wilhelm SPD 82 Stimmen =  11,73 % 
Haas, Rudolf WG Haas 392 Stimmen =  88,27 % 

III.
Der Bewerber Rudolf Haas hat mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten, und ist somit gewählt. 

Wonsheim, den 27. Mai 2014 
Der Wahlleiter 

für die Wahl des Ortsbürgermeisters 
Heinfried Stumpf 

Kirchliche NachrichteN

Ev. Kirchengemeinden  
Wendelsheim und Eckelsheim

Ev. Pfarramt Wendelsheim, Donastr. 15, 55234 Wendelsheim, Tel: 
06734-347, Email: ev.wendelsheim@gmx.de, Homepage: www.evki-
weck.de
Bürostunde: nach Vereinbarung - rufen Sie gerne an (Pfrin Geiß-
ler)

Gottesdienste
Sonntag, 08.06.2014 - Pfingsten, 09.00 Uhr (Wendelsheim): Got-
tesdienst (Geißler), 10.15 Uhr (Eckelsheim): Gottesdienst mit Taufen 
(Geißler)
Pfingstmontag, 09.06.2014, 10.15 Uhr (Eckelsheim): Gottesdienst 
(Zinser)
Sonntag, 15.06.2014 - Trinitatis, 09.00 Uhr (Eckelsheim): Gottes-
dienst (Zorn), 10.15 Uhr (Wendelsheim): Gottesdienst (Zorn)
Kindergottesdienst (We)
Termine im Juni: 15.06. und 29.06.2014 jeweils um 10.30 Uhr im 
Beinhaus
Kirchenmusik
Unser Chor - haben Sie Lust, bei unserem Chor dabei zu sein?
Der Chor probt immer dienstags um 20.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus 
Wendelsheim!
Unser Posaunenchor - neue Bläser sind immer herzlich willkom-
men!
Proben: Mittwochs um 20.00 Uhr im Ev. GemeindehausWendelsheim 
- im Wechsel mit der Probe in Erbes-Büdesheim. Absprachen mit dem 
Posaunenchorleiter Jörg Krisat (06701-3870)
Konfis - wer will noch mit zum Jugendkirchentag? Die „neuen 
Konfis“ fahren - es dürfen aber auch andere mit: am 20. Juni nach 
Darmstadt - Infos unter www.good-days.de - bitte Anmeldung und 
Elternerklärung im Pfarramt abgeben.
Jugend
Nachtreffen der Konfirmierten - Dienstag, 17. Juni um 16.00 Uhr an 
der Sozialstation Wöllstein - dann werden wir unsere Spende an die 
Sozialstation übergeben und im Anschluss noch eine Runde spielen
Jugendgruppe - nächster Termin im Juni - Infos bei Robin Krüger - 
wer würde in den Sommerferien mit nach Taizé fahren? Macht euch 
mal Gedanken - habt ihr Lust, die neuen Konfis am 20. Juni zum 
Jugendkirchentag zu begleiten? Dann auch anmelden!
Herzliche Einladung zum Bibelfrühstück am 2. Juni ab 09.00 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus in Eckelsheim. Alle sind herzliche willkom-
men!
Geburtstagskaffee am 25. Juni 2014 im Ev. Gemeindehaus ab 14.30 
Uhr. Geburtstagskinder werden eingeladen, alle Interessierten sind 
auch willkommen.
Herr Pfr. Oldenbruch, Pfarrer für Flüchtlingsarbeit, wird eine Einfüh-
rung zum Thema „Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz“ halten. Danach 
gibt’s wie gewohnt Kaffee und Kuchen. Und es ist Zeit zum Plauschen.

Kath. Pfarrgruppe Wißberg
St. Martin Gau-Bickelheim

St. Katharina Gau-Weinheim
St. Simon und Judas Thaddäus Wallertheim

St. Martin Wolfsheim
Mariä Aufnahme Partenheim

St. Martin Vendersheim
Pfarrer: Karl-Josef Weeber
Pfarrbüro Gau-Weinheim, Mittelgasse 26 - 28, 55578 Gau-Wein-
heim, Tel. 06732-4025, Fax. 06732 - 961205; e-mail: pfarrer.josef.
weeber@t-online.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
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Pfarrsekretär: Ludwig Weeber
Gemeindereferent: Andreas Mangold, Kontakt über Pfarrbüro Gau-
Bickelheim oder 0177/7469160
Pfarrbüro Gau-Bickelheim: Katholisches Pfarramt St. Martin, Baden-
heimer Weg 11, 55599 Gau-Bickelheim, Telefon 06701/494 und Fax 
06701 / 1441, e-mail: pfarramt_gau_bickelheim@web.de
Website: www.kath-kirche-gau-bickelheim.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag von 09.00-11.00 Uhr, Donners-
tag von 08.00-10.00 Uhr.
Katholischer Kindergarten St. Martin:
Leiterin: Gunhild Vogtel-Rehn, Pestalozzistr. 1 A, 55599 Gau-Bickel-
heim; Telefon: 06701/1443. Geöffnet von Montag bis Freitag 07:00 
Uhr - 16:00 Uhr
Abkürzungen: GB (Gau-Bickelheim), GW (Gau-Weinheim), WAL (Wal-
lertheim), WOL (Wolfsheim), PART (Partenheim), VEN (Vendersheim)

Gottesdienstordnung für die Zeit  
vom 06.06.2014 bis 15.06.2014

Freitag, 06.06.14, 18:30 Uhr GB hl. Messe
Samstag, 07.06.14, 15:00 Uhr GB Trauung von Jutta Schäfer und 
Martin Vollmer in der Kreuzkapelle, 17:00 Uhr WAL hl. Messe, 18:30 
Uhr GB hl. Messe, 18:30 Uhr VEN Wortgottesdienst mit Kommuni-
onfeier
Pfingstsonntag, 08.06.14, 09:00 Uhr WOL hl. Messe, 10:30 Uhr GW 
hl. Messe, 10:30 Uhr PART Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Pfingstmontag, 09.06.14, 09:00 Uhr GB hl. Messe, 10:30 Uhr VEN 
hl. Messe
Dienstag, 10.06.14, 18:30 Uhr VEN hl. Messe
Mittwoch, 11.06.14, 18:30 Uhr GW hl. Messe, 20:00 Uhr GB Eucha-
ristische Anbetung, Rosenkranz, Lobpreis ab 20:45 Uhr in der Kirche

Nächste Sonntagsmessen
Samstag, 14.06.14, 14:30 Uhr GB Glaubenskurstreffen der Firmlinge 
in Gau-Weinheim, 17:00 Uhr WAL hl. Messe, 18:30 Uhr GB hl. Messe, 
18:30 Uhr VEN Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
Sonntag, 15.06.14, 09:00 Uhr GB hl. Messe, 10:30 Uhr WAL hl. 
Messe, 10:30 Uhr WOL Wortgottesdienst mit Kommunionfeier, 12:00 
Uhr GB Taufe Maximilian Rudi in der Kirche, 16:00 Uhr GB Taufe von 
Maja Hammer in der Kreuzkapelle
Katholische Öffentliche Bücherei St. Martin; Gau-Bickelheim im 
Hof des Bürgerhauses, Am Römer
Öffnungszeiten: Montags 18:30 Uhr - 20:00 Uhr, dienstags von 9:00 
Uhr - 11:30 Uhr und von 16:00 Uhr- 18:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch - Das Büchereiteam.

Kath. Kirchengemeinde  
St. Martin Gau-Bickelheim

Neue Spielsachen für die Kindertagesstätte  
„Sankt Martin“

Am Donnerstag, 15.05.2014 konnten sich die Kinder der Kindertages-
stätte „Sankt Martin“ in Gau-Bickelheim über die Anschaffung neuer 
Spielsachen für den Außenbereich im Wert von 600 Euro freuen.
Die Kerbegemeinschaft Gau-Bickelheim spendete dafür 100 Euro, der 
restliche Betrag wurde vom Elternausschuss der KiTa übernommen. 
Ein herzliches Dankeschön gilt den Spendern!
Einige Kinder hatten am Donnerstag das große Los gezogen, indem 
sie die tollen Spielsachen zum ersten Mal begutachten konnten und 
sogar ausprobieren durften.
Folgende Spielsachen wurden angeschafft:
Fangsterne, Moonhopper, Sprungbälle, zwei Aquaplay Wasserbah-
nen, Sandspielzeug, Spielfässer, Speedglider, ein Basketballkorb und 
Gummibälle.
Dies ist sicherlich eine sinnvolle Investition für die noch kommenden 
sonnigen Tage, an denen sich die Kinder an der bunten Vielfalt der 
Spielsachen erfreuen können.

Ev. Kirchengemeinde Wallertheim  
und Gau-Bickelheim

Hinweise auf Gottesdienste und Veranstaltungen
Freitag, 06.06.14, 09.30-11.00 Uhr Sprechstunde im Gemeindebüro
Samstag, 07.06.14, 20.30-22.00 Uhr Vigil zum Thema „Gerechtigkeit“ 
(Evangelische Kirche Wallertheim)
Pfingstsonntag, 08.06.14, 10.15 Uhr Fest-Gottesdienst in Wallert-
heim, Ev. Kirche
Pfingstmontag, 09.06.14, 10.15 Uhr Gottesdienst mit Feier des Hei-
ligen Abendmahles im Römerkeller, 13.00 Uhr „Mit dem Rad durchs 
Dekanat“- Start: Bonnheimer Hof bei Hackenheim
Dienstag, 10.06.14, 17.00-18.00 Uhr Eine-Welt-Laden geöffnet
Mittwoch, 11.06.14, 10.00-11.00 Uhr Eine-Welt-Laden geöffnet
Freitag, 13.06.14, 09.30-11.00 Uhr Sprechstunde im Gemeindebüro
Sonntag, 15.06.14, 10.15 Uhr Fest-Gottesdienst mit Konfirmationsju-
biläum in Wallertheim, Ev. Kirche, 14.30 Uhr Andacht zum Auftakt des 
Sommerfestes der Nieder-Ramstädter Diakonie in Wallertheim
Evangelisches Pfarramt, Steggasse 15, 55578 Wallertheim,
Tel. (0 67 32) 88 17
Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Veranstaltungen im 
Evangelischen Gemeindehaus in Wallertheim, Mühlgasse, statt.
Der Eine-Welt-Laden ist in Wallertheim, Steggasse 15, im Hof gegen-
über dem Pfarramt.

Ev. Kirchengemeinden Wonsheim, 
Siefersheim, Stein-Bockenheim

Gottesdienstordnung am Samstag, dem 29. Mai 2014
14:00 Uhr Siefersheim, Gottesdienst mit hl. Taufe von Greta Schmied, 
Pfarrer Emig
Liturgischer Kalender für das Pfingstfest
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der Herr Zebaoth.  Sacharja 4,6
Lied: EG 125
Psalm: 148
Liturgische Farbe: rot
Gottesdienstordnung am Pfingstsonntag, dem 8. Juni 2014
10:15 Uhr Wonsheim, Gottesdienst mit hl. Abendmahl zur Jubelkon-
firmation, Pfarrer Emig
Gottesdienstordnung am Pfingstmontag, dem 9. Juni 2014
10:15 Uhr Siefersheim, Gottesdienst mit hl. Abendmahl zur Jubelkon-
firmation, Pfarrer Emig
Öffnungszeiten des Pfarreibüros:
Kirchgasse 3, 55599 Siefersheim, Tel.: 06703/1370, Fax: 06703/4722, 
Email-Adresse: pfarrei_wonsheim@t-online.de
In den Ferien: Donnerstags von 17:00 bis 19:00 Uhr (außer Gründon-
nerstag)
Während der Schulzeit: dienstags von 10.00 - 12.00 Uhr und don-
nerstags von 17.00 - 19.00 Uhr.
Zu diesen Zeiten stehen Ihnen üblicherweise sowohl Frau Lamest-
Gräf für alle Sekretariatsangelegenheiten als auch Pfarrer Emig für 
persönliche und seelsorgerische Gespräche zur Verfügung.
Außerhalb der Bürozeiten sind Gespräche mit Pfarrer Emig - nach 
telefonischer Absprache - ebenfalls möglich.
Für Hausbesuche, Hausandachten, Abendmahle steht Ihnen Pfarrer 
Emig ebenfalls gerne zur Verfügung, wenn Sie solches wünschen. 
Bitte vereinbaren Sie diesbezüglich einen Termin.
Für anstehende Jubiläen, z.B. goldene Hochzeit, für die Sie eine 
Hausandacht, einen Gottesdienst oder eine Fürbitte im Gottesdienst 
wünschen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig im Pfarreibüro mit. Fürbit-
ten- und Besuchswünsche für z.B. Kranke können ebenfalls im Pfar-
reibüro mitgeteilt werden.
Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein
Heinrich-Bechtolsheimer-Straße 11, 55599 Wonsheim
Tel.: 06703-1892, Leitung: Frau Anke Scherzer
Regelmäßige Hinweise
Der Kindergottesdienst findet am 1. und 3. Sonntag eines Monats 
immer um 10:30 Uhr in den jeweiligen Gemeinderäumen der Kirchen-
gemeinden statt. Bei Fragen wenden sie sich bitte in Siefersheim an 
Frau Paulus-Nowak, Tel. 4415; für Wonsheim und Stein-Bockenheim 
an Frau Gillmeister, Tel.: 1081.
Die Krabbelgruppe Siefersheim ruht zurzeit. Interessierte Mütter und 
Väter mit ihren Kindern können sich im Pfarreibüro melden.
Die Krabbelgruppe Wonsheim trifft sich mittwochs vormittags im 
Evangelischen Gemeindehaus in Wonsheim. Kontaktperson ist Frau 
Nicole Wiesel, Tel. 307456.
Der Frauenkreis trifft sich außerhalb der Ferienzeit immer 14-tägig 
donnerstags um 14.00 Uhr im Evangelischen Gemeinderaum in Sie-
fersheim. Bei Fragen wenden sie sich bitte an Frau Espenschied, Tel. 
2561.
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Kirchliche Mitteilungen der Ev. Kirchen- 
gemeinden Wöllstein und Gumbsheim

Evangelische Kirchengemeinden Wöllstein und Gumbsheim
Ev. Pfarramt, Pfarrgasse 9, Wöllstein, Tel: 06703/1211, Fax: 
06703/303997, E-Mail: ev.kirchengemeinde.woellstein@ekhn-net.de
Bürostunden von Frau Hartmann: dienstags und freitags, jeweils von 
09:00 bis 11:00 Uhr
Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. (Sacharja 4, 6)
Donnerstag, 05.06.2014, 17:00 Uhr Gemeindebücherei geöffnet
Sonntag, 08.06.2014 - Pfingstsonntag, 10:00 Uhr Abendmahlsgot-
tesdienst in Gumbsheim, 11:00 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 09.06.2014 - Pfingstmontag, 10:15 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst in Wöllstein, anschl. Kirchencafé
Dienstag, 10.06.2014, 19:00 Uhr Posaunenchor
Donnerstag, 12.06.2014, 17:00 Uhr Gemeindebücherei geöffnet
Offenlegung des Haushaltsplans der Ev. Kirchengemeinde 
Gumbsheim
Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung am 19.05.2014 den Haus-
haltsplan 2014 beschlossen. Der Haushaltsplan kann in der Zeit vom 
30.05. - 10.06.2014 im Pfarrhaus eingesehen werden.
Ökumenischer Gottesdienst zu Beginn des Straßenfestes in der 
Ernst-Ludwig-Straße
Möge die Straße ...“ so lautet der Titel des ökumenischen Gottes-
dienstes zu Beginn des Straßenfestes am Samstag, 14.06.2014 um 
18:00 Uhr in der Evang. Kirche in Wöllstein. Schon jetzt laden wir ganz 
herzlich zu diesem Gottesdienst ein.
Wandergottesdienst
Am 29.06.2014 findet in Wöllstein der Wandergottesdienst statt.
Evangelische Gemeindebücherei
Öffnungszeiten: Donnerstags von 17:00 - 18:00 Uhr

Evangelisches Dekanat Wöllstein
Mit dem Rad durchs Dekanat

Pfingstmontag, 9. Juni 2014, 
13.00 Uhr
Start: am Bonnheimer Hof bei 
Hackenheim
(Binger Weg/Alte Straße)
Tour (ca. 20 km): Nach dem Reise-
segen geht es nach Hackenheim, 

Volxheim, Pleitersheim, an Pfaffen-Schwabenheim vorbei, nach Pla-
nig, Bosenheim und zurück zum Bonnheimer Hof. Wir empfehlen, sich 
mit einem Fahrradhelm zu schützen und etwas zu trinken mitzuneh-
men.
Wie schon gewohnt gibt es Informationen über die besuchten Kirchen.
Geselliger Abschluss: im Bonnheimer Hof

Kath. Pfarrgruppe 
 „Rheinhessische Schweiz“

St. Remigius Wöllstein mit Eckelsheim und 
Gumbsheim

St. Martin Siefersheim
St. Mauritius Frei-Laubersheim

Hl. Kreuz Wonsheim mit Stein-Bockenheim
St. Dionysius Neu-Bamberg

St. Josef und St. Ägidius Fürfeld mit Tiefenthal
Kath. Pfarramt, Bennstraße 1, 55546 Fürfeld
Bürostunden: Dienstags von 18.00 bis 20.00 Uhr, mittwochs von 
15.00 bis 19.00 Uhr u. freitags von 08.00 bis 13.00 Uhr
Tel. 06709/429 Fax 06709/911154 E-Mail: pfarramt@kirchen-fuerfeld.
de
Sprechstunden mit Pfr. Todisco nur nach Absprache
www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-alzey/gemeinden/rh-schweiz

Gottesdienstordnung
Freitag, 6. Juni 2014, 06.00 Uhr Fü Novene in der ev. Kirche mit Früh-
stück, 16.00 Uhr Wö Abfahrt der Pfadfinder nach Westernohe! 19.00 
Uhr Fü heilige Messe
Samstag, 7. Juni 2014, 06.00 Uhr Won Novene mit Frühstück, 19.00 
Uhr FL heilige Messe
Sonntag, 8. Juni 2014 - Pfingsten, 09.00 Uhr Fü heilige Messe, 10.30 
Si Familienmesse
Montag, 9. Juni 2014, 10.00 Uhr Wö Dankamt anlässlich des 150-jäh-
rigen Jubiläums des Kirchenchores St. Cäcilia
Dienstag, 10. Juni 2014, 14.00 Uhr Wö Frauenkreis im Remigiuskel-
ler, 20.00 Uhr Wö Präventionsschulung: Info und Anmeldung: www.
kbw-mainz.de; wer mit Kindern in der Kirchengemeinde arbeitet, 
sollte an einer solchen Schulung teilnehmen!

Mittwoch, 11. Juni 2014, 09.30 Uhr Fü heilige Messe, 15.00 Uhr 
Si heilige Messe mit Sommerfest der Senioren Motto „Weltmeister-
schaft“, 16.30 Uhr Wö Gruppenstunden der Pfadfinder
Donnerstag, 12. Juni 2014, 08.30 Uhr Wö Kolpingfrühstück für jeder-
mann bis 11.00 Uhr, 15.00 Uhr Won heilige Messe - Fahrgelegenheit 
auf Anfrage! 17.00 Uhr Si Gruppenstunde der Pfadfinder, 19.30 Uhr 
Wö Probe des Kirchenchores
Freitag, 13. Juni 2014, 16.00 Uhr Abfahrt zum Dekanatsfirmlingstref-
fen in Oberflörsheim - Anmeldung erforderlich, 16.30 Uhr Gruppen-
stunden der Pfadfinder, 19.00 Uhr Fü heilige Messe

Aktuelles 
1. Prävention: 
Wir möchten alle Mitarbeiter in unseren Kirchengemeinden darauf 
hinweisen, dass die Teilnahme an der Kurzschulung zum Thema Prä-
vention für alle vorgesehen ist: Küster, Hausmeister, Organisten und 
sonstige Funktionsträger in den Pfarreien. Die nächste Möglichkeit 
haben Sie am 10. Juni in Wöllstein direkt vor Ort. Anmeldung: www.
kbw-mainz.de Dort finden Sie auch weitere Termine. Wer Kinder- und 
Jugendliche auf Freizeiten betreut, muss die ausführlichere Schulung 
absolvieren: 19.07. Saulheim o. 11.10. in Heimersheim von 14.00 bis 
18 Uhr.
2. Kirchenchor: 
Wir freuen uns, wenn Sie am Pfingstmontag den Dankgottesdienst 
unseres Chores mitfeiern. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Die Messe 
beginnt am 9. Juni um 10.00 Uhr.
3. Senioren: 
Wir bitten um Anmeldung, wenn Sie zum Seniorensommerfest kom-
men wollen. Fahrdienst wird angeboten! Es findet am 11. Juni statt 
und beginnt um 15.00 Uhr mit der Messe in der Siefersheimer Pfarr-
kirche.
4. Firmlinge: 
Firmlinge und Jugendliche ab 13, die am 13. Juni am Dekanatsfirm-
lingstreffen teilnehmen wollen, bitten wir um Anmeldung im Büro. Die 
Abfahrt ist um 16.00 Uhr in Wöllstein. Das Treffen findet in Ober-Flörs-
heim statt.

Einladung zu den Pfadfindern
Du bist unter 12 Jahre alt? Hast Lust auf Abenteuer und willst neue 
Leute kennen lernen? 
Dann komm doch zu den Siefersheimer Pfadfindern! 
Jeden Donnerstag treffen wir uns von 17:00 - 18:00 Uhr im Pfarrheim, 
neben der St. Martinskirche und backen, geocachen, basteln, spielen, 
handwerken und machen vieles mehr. 
Du hast Lust bekommen? 
Komm doch einfach und werde auch Du ein echter Pfadfinder! 
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Aus Vereinen 
       und Verbänden

Eckelsheim

Die Initiative DorfEntwicklung  
Eckelsheim e.V. IDEE präsentiert:

Rena Schwarz

Tren-nung für Fortgeschrittene

(Game over)

Kulturhof Eckelsheim, Kirchstraße 5
Freitag, 6. Juni 2014, 19 Uhr
Die vielseitige Kabarettistin Rena Schwarz versetzt mit Wortwitz & 
Humor ihre Zuhörer in die Nöte und Vorzüge bei der Tren-nung für Fort-
geschrittene. Wir alle haben uns schon mal getren-nt, wurden getren-
nt & werden vielleicht wieder getren-nt Wir sind erfahren darin & einige 
von uns sind sogar Experten! Macht es das besser? Nein! Non! No! 
„…die Luft ist raus!“, seine letzten Worte. Dann war er weg. Es ward 
nie wieder von ihm gehört. Über ihn schon. Von ihm? Nix! Schokolade 
hilft auch nicht mehr. Ist der Partner weg, kommt der Katzenjammer. 
Vor allem nach den Tren-nungen die völlig ohne UNSER Einverständ-
nis vollzogen wurden. Die Leidenspalette ist riesig! Und jetzt? The-
rapie, Esoterikseminar oder lieber Rotwein? Rache? Wenn ja, wie? 
Stalking, Voodoo oder Rufmord? Der Weg bis zur Gleichgültigkeit ist 
lang. Rena will ihn mit euch gehen & mit viel Augenzwinkern auch ver-
kürzen. Denn Rena hat authentische & profesionelle Lösungen - sie ist 
Top-Tren-nungs-Profi Wenn niveauvolle Alltagssatire, ungeschminkte 
Wahrheiten & dunkelgrauer bis tiefschwarzer Humor aufeinander pral-
len, erleben Sie den saukomischen & mentalen Seiltanz zwischen 
Depression & Allmachtsfantasien! Eine köstliche Anregung für Hirn, 
Herz & Zwerchfell, Tren-nungen waren noch nie so lustig!
Reservierung erforderlich!

Gau-Bickelheim

FJFV Wiesbach 2011 e.V.
Berichte vom Jugendfußball 

F1 FJFV Wiesbach - FV Flonheim  3:0
Bei bestem Fußballwetter bestritten die Wiesbachkicker gestern ihr 
letztes F Jugendspiel gegen den FV Flonheim. Gegen den mit ein 
paar vom jüngeren Jahrgang besetztem Gegner wollten unsere Jungs 
einen siegreichen Abschluss feiern. Schon zu Beginn setzten sich 
unsere Kicker in der gegnerischen Hälfte fest, ohne sich jedoch große 
Chancen herauszuspielen. Nach einer schönen Flanke von Maximi-
lian Feck musste dann auch ein Eigentor zur Führung der Hausherren 
dienen. Als sich dann kurze Zeit später Chris Herrmann nach einem 
verunglückten Abschlag des Torspielers den Ball erkämpfte und zum 
2:0 einschoss, schien das Spiel zu Gunsten des FJFV zu laufen. Auch 
in der zweiten Halbzeit drückten die Wiesbacher auf das Flonheimer 
Tor und ließen das eigene immer wieder mal außer Acht. So konnte 
sich unser wieder genesene Torspieler Nico Nitschke das eine oder 
andere Mal auszeichnen und die Führung verteidigen.

Ein weiteres Eigentor nach einem Eckball führte dann zum 3:0 für den 
FJFV Wiesbach, was auch gleichzeitig der Endstand war. Nun geht 
eine sehr erfolgreiche Saison der F Jugend zu Ende, bei der die Jungs 
12 Spiele gewannen, 2 Unentschieden und nur 2 verloren haben bei 
einem Torverhältnis von 55:29.
Heimsieg der F2 zum Saisonausklang
Mit einem 8:5 Heimsieg gegen die JSG Wöllstein/Siefersheim been-
dete die F2-Jugend vom FJFV Wiesbach die Saison in der Fair-
Play-Liga. Gegen die körperlich sehr robusten aber fußballerisch 
unterlegenen Gäste kamen die jungen Wiesbachkicker zunächst 
nur schwer ins Spiel. Schnell lagen sie mit 0:1 zurück, konnten aber 
das Spiel weitestgehend offen gestalten im ersten Abschnitt und mit 
einem knappen Rückstand von 2:3 in die Halbzeit gehen.
Nach dem Pausentee setzte sich dann die spielerische Überlegenheit 
des jüngeren Jahrgangs des FJFV durch. Durch schnelles und genaues 
Passspiel, enormen Teamgeist sowie tolle Einzelleistungen konnten 
die Jungs zwischenzeitlich bis auf 8:4 davonziehen und mussten letzt-
lich nur noch einen Treffer zum Endstand kurz vor Schluss hinnehmen. 
Trainer, Betreuer und Eltern können mit Recht stolz sein auf die am 
heutigen Tag gezeigte Leistung der gesamten Mannschaft!
Mit diesem Sieg im letzten Spiel bescherten sich die kleinen Kicker 
und ihren Eltern einen schönen Saisonausklang der Pflichtspiele. Nun 
stehen im Laufe des Juni noch einige Turniere an, bei denen es gilt, die 
insgesamt positive Entwicklung der letzten Wochen zu bestätigen und 
diesen Schwung mit in die neue Saison zu nehmen.

Ergebnisse des Wochenendes 
A1 FJFV Wiesbach - spielfrei — : —
B1 FJFV Wiesbach - FV Flonheim 5 : 1
C1 FJFV Wiesbach - TSG Bretzenheim 2 : 2
C2 FJFV Wiesbach - TSV Gau Odernheim 1 : 8
D1 FJFV Wiesbach - Rheinh. Mitte 4 : 0
SG Altrhein - D2 FJFV Wiesbach 3 : 1
TSV Gau Odernheim - E1 FJFV Wiesbach 2 : 5
E2 FJFV Wiesbach - spielfrei — : —
E3 FJFV Wiesbach - TSG Bechtheim 8 : 0
F1 FJFV Wiesbach - FV Flonheim 3 : 0
F2 FJFV Wiesbach - SG Wöllstein/Siefers. 8 : 5
G1 FJFV Wiesbach - GW Wendelsheim 5 : 4
G2 FJFV Wiesbach - TSV Gau Odernheim 12 : 3

Siefersheim

TSV Extreme e.V. Siefersheim
Mit halber Mannschaft zum vollen Erfolg!

Die Showtanzgruppe Explosion des TSV Extreme e.V. Siefersheim 
ertanzte sich am Sonntag, dem 4. Mai den RKK- CUP. Die 12 Tänze-
rinnen im Alter von 12- 15 Jahren traten stellvertretend für das ganze 
Team an und erreichten Platz 1 beim Qualifikationsturnier der K.K. 
Funken Rot-Weiß 1936 e.V. in Weißenthurm bei Koblenz. Der TSV 
Extreme gratuliert ganz herzlich seinem Team zur gelungenen ersten 
Qualifikation für die Landesmeisterschaften 2014. Das Team war mit 
halber Besetzung unterwegs, da sich der Rest der Truppe in den Vor-
bereitungen zu Konfirmation und Firmung befand. Weiter so Mädels!
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LandFrauen Siefersheim Aktuell
Überraschungs-Treffen auf dem Brunnenplatz in 

Siefersheim!
Am Donnerstag, dem 26. Juni ab 18.00 Uhr laden wir Sie ein zum 
gemütlichen Beisammensein in unserer Ortsmitte. Der Vorstand des 
LandFrauenvereins hat sich dazu einiges einfallen lassen. Lassen Sie 
sich überraschen. Nur so viel sei verraten: Kleine Gaumenfreuden sind 
dabei.
Auch Nichtmitglieder, Freunde und Gäste sind jederzeit herzlich will-
kommen!

Grüne Oasen in malerischen Gärten!
Am Samstag und Sonntag, den 14. und 15. Juni 2014 öffnen von 
10.00 - 18.00 Uhr in rheinhessischen Gemeinden viele Privatgärten 
ihre Pforten für Besucher. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise 
und genießen Sie die grünen Oasen in malerischen Dörfern der rhein-
hessischen Hügel- und Weinlandschaft. 
Vom klassischen Bauerngarten, Landschaftsgarten oder Rosengarten 
bis zum verträumten Mühlen- und Kräutergarten. Lassen Sie sich ins-
pirieren für Ihren Garten zu Hause. Auf Initiative der IG Gärten nehmen 
rheinhessenweit über 30 Gärten teil.
Eintritt pro Person und Garten 1,- Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.
In Siefersheim haben Sie die Möglichkeit die Gärten von Christiane 
Bogaert, Ruth Hoffmann und Annerose Kinder zu besuchen. 
Neben Blumenverkauf, kleinen Speisen und Kaffee und Kuchen in den 
Gärten, sorgen an beiden Tagen ab 11 Uhr unsere PanneSchwenker 
für das leibliche Wohl. 
Eine Liste aller teilnehmenden Gärten und weitere Infos finden Sie 
unter www.offene-gaerten-rheinhessen.de.

Stein-Bockenheim

8. Bürgerfest in Stein-Bockenheim  
„Kultur im Dorf“ am 9. Juni 2014

Vormerken für Pfingstmontag
Jeweils am Pfingstmontag veranstaltet die IG Pro Stein-Bockenheim 
mitten im Dorf vor dem Rathaus ein Fest der Bürger für die Bürger. Am 
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9. Juni 2014 bietet sich von 14.00 bis 19.00 Uhr erneut die vergnüg-
liche Chance, „Kultur im Dorf“ zu erleben. Unter diesem Motto wollen 
Stein-Bockenheimer Bürgerinnen und Bürger den Zusammenhalt der 
Einwohner und ihre Identifikation mit ihrer Heimatgemeinde stärken. 
Aber nicht nur Stein-Bockenheimer sind eingeladen. Alle, die Lust auf 
einen abwechslungsreichen Nachmittag in der idyllisch gelegenen 
Gemeinde haben, sind herzlich willkommen!
In der Ortsmitte am Rathaus wird ein vielfältiges Programm gebo-
ten. Bürgerinnen und Bürger aus Stein-Bockenheim und der näheren 
Umgebung bieten Gesangs-, Instrumental- und Tanzaufführungen. 
Spielideen und ein Schminkstand für die Kinder sind vorbereitet. Bei 
einem Rätselspiel gilt es, sein Wissen über Stein-Bockenheim und 
Rheinhessen unter Beweis zu stellen und dadurch Weinpreise der ein-
heimischen Winzer zu gewinnen.
Gegen 15.00 Uhr werden übrigens die Weinmajestäten der Verbands-
gemeinde Wöllstein durch ihren Besuch der Veranstaltung zu einem 
charmanten Höhepunkt verhelfen.
Leckere Getränke und Speisen, zubereitet vom Gourmetrio, werden 
ebenso angeboten wie Schmackhaftes rund um die Erdbeere, her-
gestellt und präsentiert durch das Team des Blumenhof Dexheimer.
Die IG Pro Stein-Bockenheim, Ortsbürgermeister Siegbert Mees und 
alle Mitwirkenden freuen sich auf regen Besuch.
Sollte wider Erwarten das Wetter am Pfingstmontag das Bürgerfest im 
Freien verhindern, findet die Veranstaltung in der Gemeindehalle statt.

Unmittelbar vor dem Rathaus und in der Bachgasse treffen sich am 
9. Juni alle Generationen zu einem vergnüglichen und entspannten 
Nachmittag.

Wendelsheim

Sommerfestival des  
Verschönerungsvereins Wendelsheim 

am 14. Juni 2014 ab 18.00 Uhr 
im romantischen Innenhof des  

Wendelsheimer Schlosses
•  Steaks vom Grill
•  Würstchen
•  Salate
•  Pilzpfanne
•  Spundekäse
•  Wein
•  Bier vom Fass
•  alkoholfreie Getränke

Besondere Attraktionen:
•  Schlossführung
•  Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Wendelsheim
•  Livemusik Birgit Rehse
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Eintritt für jedermann.

TuS Grün-Weiß Wendelsheim

Rennradtrainingsplan 2014
Treffpunkt: Samstag, 14:00 Uhr, Volksbank Wendelsheim
Datum, km
Juni
07.06.2014, 71/111/151/240/303, RTF Rockenhausen und Nordpfalz-
Marathon oder, wer nicht in ROK startet, hier am Treffpunkt
14.06.2014, 51, Alzey Kettenheim Oberwiesen
21.06.2014, 81, Oberhausen Hallgarten
28.06.2014, 65, Bastenhaus-Dannenfels-Donnersberg
Juli
05.07.2014, 99, Rockenhsn.-Felsbergerhof-Meisenh.-Odernh.-
Oberhsn.
12.07.2014, 84, KiBo-Göllheim-Sippersfeld
19.07.2014, 81, Ingelheim
26.07.2014, 91, Fürfeld-Ebernburg-Weinsh.-Bockenau-KH-Badenh.
September
06.09.2014, 74, Alsenz- Rockenhausen
13.09.2014, 74, Rheinhessentour
20.09.2014, 51, Kettenheim Oberwiesen
27.09.2014, 74, Zellertalrunde
Oktober
04.10.2014, 73, Rockenhsn.-Dielk.-Ransweiler-Obermoschel
11.10.2014, 74, Wallerth.-Sender-Bin-Gensingen
18.10.2014, 50 - 60, Wunschkonzert
25.10.2014, 40, Abschlussfahrt Schneebergerhof
Angaben über die Streckenlänge ohne Gewähr.
Jede Rennradlerin und jeder Rennradler ist herzlich eingeladen mitzu-
fahren. Wir sind eine gemischte Gruppe.
www.tus-wendelsheim.de - Sparte/Radsport
Radsport@tus-wendelsheim.de
Ansprechpartner: Günter Schwartzkopff, 06734/1341
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WendelsheimWöllstein

WendelsheimWonsheim

Klitzekleines Erdbeerfest der 
Wonsheimer LandFrauen 

Sonntag, 15. Juni ab 15:00 Uhr 
vorm Rathaus in Wonsheim 

Wir laden alle herzliche ein zu 
•	 Erdbeerbowle	
•	 Erdbeermilch	
•	 Erdbeertorten	
•	 Kaffee	und	Erdbeerkuchen	mit	Sahne	
•	 Grillwürstchen	

Auf euer Kommen freuen sich die Wonshei-
mer LandFrauen.

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

„Bad Kreuznach lacht…“ unterstützt  
Stiftung für schwerstkranke Kinder  

Spiele, Puzzle und Bücher für das Kinderhospiz 
 „Bärenherz“ in Wiesbaden 

Einen Grund zur Freude hatte die „Bärenherz Stiftung“ am Mittwoch, 
als Jens Helmer, Initiator des Hilfsprojektes „Bad Kreuznach lacht…“, 

ein großes Paket an Diana Stein, Öffentlichkeitsarbeit „Bärenherz Stif-
tung“, übergab. Dank einer großzügigen Spende des Unternehmens 
„Ravensburger“, dem führenden Anbieter von Puzzles, Spielen und 
Beschäftigungsprodukten in Europa, durfte „Bad Kreuznach lacht…“ 
auch über die Grenzen Rheinland-Pfalz‘ hinaus seiner Idee gerecht 
werden - und eine wichtige Einrichtung unterstützen. „Neben unse-
ren Benefiz-Veranstaltungen freuen wir uns auch kurzfristig und auf 
direktem Wege Organisationen zu helfen, was in diesem Falle durch 
die Spende von ‚Ravensburger‘ ermöglicht wurde.“, erwähnt Jens 
Helmer. 
Neben der Spendenübergabe ermöglichten Frau Stein und Frau Lan-
ganki, Hospizleiterin, Herrn Helmer einen tieferen Einblick in die Arbeit 
vor Ort. „Vor dieser so wichtigen Arbeit, die von allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern voller Empathie und Leidenschaft vielmehr als Beru-
fung als ein Beruf ausgeübt wird, ziehe ich meinen Hut.“, so Helmer. 
Das Kinderhospiz in Wiesbaden bietet in den neuen, lichtdurchflute-
ten Räumlichkeiten eine Dauerpflegeeinrichtung für zehn schwerst-
behinderte und -kranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 
die dank der zusätzlichen fünf großzügig und modern eingerichteten 
Appartements auch die Nähe zu ihren Eltern und Geschwistern vor 
Ort ermöglichen. „Wer morgens kommt und abends die Welt verlässt 
- stirbt - hat einen Tag bei uns gelebt. Das Leben steht im Vorder-
grund.“, betont Claudia Langanki. „Wir leben miteinander, aber bei 
uns darf auch gestorben werden. Wir klammern das Sterben und 
den Tod nicht aus. Wir begleiten über das Leben, die Krankheit, das 
Sterben, den Tod hinaus und finden gemeinsam Wege, mit der Trauer 
leben zu können.“, so die Hospizleiterin zur Philosophie des Hauses. 
„Vor dem Hintergrund, dass die ‚Bärenherz Stiftung‘ auf Spenden 
angewiesen ist, ist es mir eine weitere Herzensangelegenheit, hier 
zukünftig mit entsprechender Nachhaltigkeit zu helfen.“, ist sich Hel-
mer sicher. Das Spendenkonto finden Sie übrigens auch ab sofort auf 
www.badkreuznach-lacht.de. 
Über die großzügige Sachspende freuen sich Frau Diana Stein, Öffent-
lichkeitsarbeit „Bärenherz Stiftung“, und Herr Jens Helmer, Initiator 
„Bad Kreuznach lacht…“.

 Freie Plätze Sommerfreizeiten
Jetzt Sportjugend-Freizeiten für den Sommer buchen
Sommerurlaub ohne Eltern für Kinder und Jugendliche von 7 bis 19 
Jahre. Das bietet die Sportjugend bei über 20 Aktiv-Freizeiten. Mit 
Sicherheit wird das für Kinder und Jugendliche zum unvergesslichen 
Erlebnis. Dabei ist Qualität garantiert: Die Freizeiten der Sportjugend 
des LSB Rheinland-Pfalz haben vom Bundesforum für Kinder- und 
Jugendreisen das Qualitätssiegel „Sicher gut!“ verliehen bekommen. 
Für unsere Highlights im Sommer sind noch wenige Plätze frei.
Bengtsfors Dalsland
Kanutour in der Wildnis Schwedens
Entdecke eines der schönsten Seengebiete Europas und erobere 
zahlreiche unbewohnte Inseln. Die Sportjugend nimmt euch mit auf 
ein abenteuerliches Naturerlebnis in Schweden. Wir sind dabei immer 
wieder auf uns allein gestellt und müssen mit Wind, Sonne und Regen 
zurechtkommen. Jeden Abend wird ein neuer Lagerplatz gesucht, um 
die Zelte aufzuschlagen. Das Abenteuer Schweden wartet auf dich.
Termin: 26. Juli - 8. August 2014
Alter: 16 bis 19 Jahre
Kosten: 575 Euro
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Veluwemeer
Wassersport total in Holland
Ein absolut traumhaftes Surf- und Katsegelcamp mit eigenem Strand 
bietet euch die Sportjugend des LSB Rheinland-Pfalz am Veluwemeer. 
Hier ist 100 Prozent Wassersport und jede Menge Spaß angesagt. 
Das zwischen den Inseln Flevoland und Gelderland gelegene Stehre-
vier bietet ideale Voraussetzungen für Anfänger und Fortgeschrittene 
im Surfen und Katsegeln.
Termin: 7. - 18. August 2014
Alter: 13 bis 15 Jahre
Kosten: 475 Euro
Anmeldung & weitere freie Plätze: www.sportjugend.de, korban@
sportjugend.de, Tel. 06131-2814-354

Zackenschote verdrängt heimische Flora

BUND Alzeyer Land sieht die Verbreitung des Neophyten kritisch. Auf 
eine Gefährdung der heimischen Flora durch die aus der Kaukasus-
region eingewanderte orientalische Zackenschote (Bunias orientalis) 
weist die BUND Kreisgruppe Alzeyer Land hin. Der gelb blühende 
Neophyt wird oft mit dem Raps verwechselt. Nachdem dieser weitge-
hend verblüht ist, verwandelt die bis zu 150 cm hohe Zackenschote 
die Straßenränder, Wiesen und Felder in der VG und Rheinhessen der-
zeit in gelbe Flächen. Volker Söllner von der Agenda-Gruppe BUND 
Mensch & Natur beobachtet diese Verbreitung seit Jahren sehr kri-
tisch und plädiert für eine aktive Bekämpfung der Pflanze. Die Zacken-
schote bildet als mehrjährige Pflanze mit langer Pfahlwurzel zunächst 
einzelne, später sehr dichte Bestände, in denen die vorhandene Vege-
tation weitgehend und teilweise komplett verdrängt wird. Insekten 
sieht man nur selten auf den Pflanzen. „Die wirksamste Bekämpfung 
der Zackenschote besteht im vollständigen Ausstechen oder Ausrei-
ßen. Das Abmähen der Pflanze sollte zur Blütezeit stattfinden, damit 
eine weitere Ausbreitung durch Aussamen verhindert wird“, erläutert 
Söllner. Die einzige vertretbare Möglichkeit, größere Flächen zacken-
schotenfrei zu bekommen, ist die Behandlung mit selektiven Herbizi-
den nach gesetzlichen Vorgaben. „Das Mulchen ist nicht angebracht, 
wie man allerorts an Straßenrändern beobachten kann.“ Söllner weist 
darauf hin, dass die BUND-Flächen der Grünen Klassenzimmer rund 
um Sulzheim nur durch aktive Mithilfe engagierter Bürger zacken-
schotenfrei sind. Er hofft auf weitere Mithilfe bei der Bekämpfung der 
Pflanze, damit die Artenvielfalt unserer Natur erhalten bleibt. Weitere 
Informationen: BUND Alzeyer Land, Alexandra Stevens, a.stevens@
bund-rlp.de, 06131-572070, http://alzeyer-land.bund-rlp.de

Alzeyer Rettungshunde suchen Nachwuchs
Die Rettungshundeteams aus Alzey suchen wieder Nachwuchs. Wer 
sich von der Idee, seinen Hund als Rettungshund auszubilden ange-
sprochen fühlt (Hund sollte nicht älter als 2 Jahre sein), ist herzlich 
eingeladen beim Schnuppertraining am Samstag, 14. Juni 2014 im 
Waldgebiet bei Alzey vorbeizuschauen. Dort kann man sich näher 
über die Ausbildung und den Einsatz der Rettungshundestaffel des 
Roten Kreuzes in Alzey informieren sowie die Eignung des eigenen 
Vierbeiners erforschen. Auch Tierfreunde ohne eigenen Hund sind 
willkommen, da eine optimal besetzte Hundestaffel auch engagierte 
Helfer benötigt.
Anmeldung und nähere Informationen erhalten Sie bei der Staffellei-
terin Nicole Knobloch (Tel. 0171-3647319), der Ausbilderin Kerstin 
Lawall (Tel. 0151-17415715) oder im Internet unter http://www.ret-
tungshundestaffel-alzey.com/

Kfz-Steuer vom Finanzamt  
auf Zoll gewechselt

Hauptzollämter seit 4. April in Rheinland-Pfalz 
 zuständig

Bereits seit dem 4. April 2014 hat der Zoll die Bearbeitung der Kraft-
fahrzeugsteuer von den rheinland-pfälzischen Finanzämtern über-
nommen.

Ansprechpartner rund um die Kfz-Steuer für das nördliche Rheinland-
Pfalz bis zur Höhe Alzey-Worms ist das Hauptzollamt Ulm. Für den 
südlichen Teil sind dies die Hauptzollämter Karlsruhe und Saarbrü-
cken.
Bei den Zulassungsbehörden sind wie bisher An- und Ummeldungen, 
Halterwechsel und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen vorzu-
nehmen. Anträge auf Steuervergünstigungen, die bei der Zulassung 
des Fahrzeugs oder bei der nachträglichen Anerkennung eines Pkw 
als schadstoffarm gestellt werden, sind ebenfalls wie bisher bei den 
Zulassungsbehörden zu stellen.
Steuerbescheide, Steuernummern, gewährte Steuervergünstigungen 
und erteilte Lastschrifteinzugsermächtigungen bleiben weiterhin gültig.
Neue Bankverbindung
Die Bankverbindung für die Zahlung der Kfz-Steuer hat sich mit dem 
Zuständigkeitswechsel ebenfalls geändert.
Für das Hauptzollamt Ulm ist dies:
Bundesbank - Filiale München DE51 7500 0000 0075 0010 09 MARK-
DEF1750
Für das Hautzollamt Saarbrücken ist dies:
Bundesbank - Filiale Saarbrücken DE25 5900 0000 0059 0010 58 
MARKDEF1590
Für das Hauptzollamt Karlsruhe ist dies:
Bundesbank - Filiale Saarbrücken DE36 5900 0000 0059 0010 54 
MARKDEF1590
Informationen zum jeweils neu zuständigen Hauptzollamt und seinen 
örtlichen Kontaktstellen finden sich unter www.zoll.de.
Fragen zur Kraftfahrzeugsteuer beantwortet die Zentrale Auskunft der 
Zollverwaltung: Telefon: 0351/44834-550; E-Mail: info.kraftst@zoll.de

Zulassungsstelle geschlossen
Die Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Alzey-Worms teilt mit, 
dass wegen Einführung eines neuen Zulassungsverfahrens die Zulas-
sungsstelle am Mittwoch, 11. Juni und Donnerstag, 12. Juni 2014 
für den Publikumsverkehr geschlossen ist. Am Freitag, 13. Juni 2014, 
dem ersten Tag nach erfolgter Datenmigration, ist mit einem erhöhten 
Publikumsaufkommen und längeren Wartezeiten zu rechnen.

Frischluft muss rein - aber wie?
In jedem Haus, in dem Menschen wohnen, muss gelüftet werden - das 
weiß jeder. Die oft erwähnte „atmende Wand“ gibt es nicht - weder 
in gedämmten noch in ungedämmten Gebäuden. Und auch durch 
Fugen und Ritzen in der Gebäudehülle kommt selbst in Altbauten zu 
wenig Luft rein, als dass man auf aktives Lüften verzichten könnte. 
Feuchtigkeit und weitere (Schad)Stoffe müssen raus aus dem Haus 
und die Bewohner brauchen Sauerstoff zum Atmen. Daher muss man 
sich bei der Neubauplanung frühzeitig Gedanken darüber machen, 
wie man im Haus künftig lüften will. Man kann das klassisch über das 
regelmäßige Öffnen von Fenstern und Türen machen oder eine Lüf-
tungsanlage einbauen.
Die Fensterlüftung ist die kostengünstige Lösung - aber man muss 
überlegen, wie lange mache ich die Fenster auf und man muss dran 
denken, sie auch wieder zu schließen, besonders wenn man das Haus 
verlässt. Nach dem Schließen der Fenster wird die Luft jedoch zuneh-
mend wieder schlechter bis zum nächsten Öffnen und oft sind die 
Fensterbänke voll gestellt, was das komplette Öffnen umständlich 
macht.
Der Einbau einer Lüftungsanlage ist zwar teuer, aber sie sorgt automa-
tisch für einen hohen Raumluftkomfort.
Fragen zur Neubauplanung sowie zu allen anderen Bereichen des 
Energiesparens im Alt- und Neubau beantworten die Energieberater 
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen Bera-
tungsgespräch
Der Energieberater hat am Montag, dem 16.06.14 von 12.30 - 17.00 
Uhr Sprechstunde in der Kreisverwaltung in Alzey, Ernst-Ludwig-
Straße 36. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Voranmel-
dung unter: 0 67 31/408-0.

Der „Deutsche Mühlentag“ zu Pfingsten
Der bereits traditionell zu Pfingsten veranstaltete „Deutsche Mühlen-
tag“ feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Die Deutsche 
Gesellschaft für Mühlenkunde und -erhaltung ruft seit 1994 Mühlen-
besitzer und mühleninteressierte Besucher auf, das historische Hand-
werk der Müllerkunst an diesem Tag wieder ins Leben zu rufen. Die 
deutschlandweiten Teilnehmer präsentieren ein breites Spektrum an 
Mühlentypen, das unter anderen von Wind- über Wassermühlen bis zu 
exotischeren Schiff-, Motor- oder Rossmühlen reicht. In Rheinhessen 
sind die regional dominierenden Wassermühlen zu besichtigen, von 
denen in diesem Jahr die Geistermühle bei Flonheim-Uffhofen (So., 
08. und Mo., 09.06. ab 11.00 Uhr) und die Wiesenmühle bei Ketten-
heim (So., 08.06. ab 10.00 Uhr) ihre Tore öffnen. Wo fachkundliche 
Mühlenführungen und -ausstellungen den Wissensdurst interes-
sierter Besucher stillen, ist mit Wein und Hausmannskost auch für 
das leibliche Wohl anschließend gesorgt. Die schon seit dem Grün-
dungsjahr beteiligte Geistermühle verspricht hinzu mit einem bunten 
Handwerkermarkt, naturnahen Kräuterwanderung (13.00 Uhr) und 
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unterhaltsamen Kinderaktivitäten (Kindermühlenführung 15.30 Uhr) 
ein erlebnisreiches Mühlenfest. Als einzige Mühle in Rheinhessen 
nutzt sie dank ihres noch intakten Mühlgrabens die Wasserkraft zur 
Stromerzeugung und speist Strom in das öffentliche Stromnetz ein. 
Weitere Informationen zum DGM und den teilnehmenden Mühlen fin-
den sich unter: www.muehlen-dgm-ev.de.
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